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Deutſchland.
Halle, d. 12. Febr. Heute waren die Wahlmanner der

Stadt Halle, des Saalkreiſes, der Kreiſe Bitterfeld
und Delitzſch zur Wahl der Deputirten zur erſten Kammer
hierzuſammengetreten. Es wurden gewahlt: Hr. Geh. Com-
merzienrath Wucherer mit 23 Stimmen, Hr. Staatsminiſter
v. Ladenberg mit 17 Stimmen.

Berlin, d. 10. Februar. Se. Majeſtat der König ha-
ben dem ordentlichen Profeſſor in der mediziniſchen Fakultät der
Univerſität in Halle, Dr. Blaſius, die Anlegung des ihm
verliehenen Ritterkreuzes des Anhaltſchen Geſammthaus-Ordens
Albrecht's des Bären Allergnädigſt zu geſtatten geruht.

Berlin, d. 12. Febr. Se. Maj. der König haben geruht:
Den Kammergerichts-Rath von Alvensleben und den Ober-
Landesgerichts-Rath von Bernuth zu Geheimen Juſtiz- und
vortragenden Rathen im Juſtiz- Miniſterium zu ernennen.

Se. Durchlaucht der Koöniglich hannoverſche General Lieu-
tenant, Prinz Bernhard zu Solms-Braunfels, iſt
nach Hannover von hier abgereiſt.

Der Preußiſche Staats-Anzeiger vom 11. Febr. theilt zwei
vom 9. Febr. datirte königl. Verordnungen über die Errichtung
von Gewerberathen und verſchiedene Abänderungen der allge
meinen Gewerbeordnung, ſowie über die Errichtung von Ge-
werbegerichten mit. Wir werden dieſelben ausführlich mit-
theilenDurch Koönigl. Verordnung vom 5ten d. M. iſt dem Mi-

niſter des Jnnern aufgegeben worden, zu veranlaſſen, daß die
Bürgerwehr in der Stadt Berlin nunmehr nach den Beſtim
mungen des Geſetzes vom 17. October v. J. organiſirt werde.
Der Miniſter hat bereits die erforderliche Anweiſung ertheilt.

Zu Abgeordneten für die zweite Kammer ſind ferner
gewählt worden

Provinz Brandenbur g.Regierungs- Bezirk Frankfurt a. d. O.
Landrath Meyer,
Stadtrichter Stolle.

Provinz Preußen.Regierungs-Bezirk Königsberg.
Gutsbeſitzer Barthels (Banners),

Halle, Dienstag den 13. Februar
Hierzu eine Beilage.

Bürgermeiſter Fritſch (Muhlhauſen),
Landrath von Negalien (Labiau),
Bank Direktor Mac-Lean (Koönigsberg),
Stadtrichter Urban aus Nordenburg,
Rektor Großjohann auf Gardauen,
Erzprieſter Blockhagen in Allenſtein,
Kaufmann und Rittergutsbeſitzer Karl Pruß in

Biſchoffsburg.
Subregens Menzel (Braunsberg),
Landgeſchworener Krauſe in Schoönwieſe.

Regierungs Bezirk Danzig.
Buchdruckereibeſitzer Agathon Wernich in Elbing,
Deichgraf Böthke,
Gutsbeſitzer von Klinezki-Rautenberg,
Pfarrer Skiba,
Kanonikus Richter,
Gutsbeſitzer von Jaczkowsky auf Jablowo,
Gutsbeſitzer von Jatzkowski.

Regierungs- Bezirk Gumbinnen:
Gutsbeſitzer Zachow,
Gutsbeſitzer Meyhööffer (Scharkammen),
Gutsbeſitzer Zechling,
Gutsbeſitzer Ebhard,
Gutsbeſitzer von Saucken (Julienfelde),
RegierungsPräſident von Saltzwedel in Gum-

binnen,
Se geckehts Aſſeſſor Muttray (Marggra-

owa).
Regierungs- Bezirk Marien werder.

Schulrath Kellner (Marienwerder),
Gutsbeſitzer von Raabe (Leßniau),
GeneralLandſchaftsrath von Auerswald (Plauthen),
Landſchaftsrath Kerber auf Koörberode,
Gutsbeſitzer Salerſzyczki,
Kaufmann Weeſe,
Probſt Bortuſzkewicz.

Provinz Schleſien.Regierungs- Bezirk Liegnitz.
Juſtiz-Kommiſſarius Haak,
Juſtiz-Kommiſſarius Heitemeier.



Provinz Poſe n.Regierungs- Bezirk Poſen.
Wirth M. Palacz,
Gutsbeſitzer Lipski auf Lewkow,
Liſiecki aus Pleſchen,
Profeſſor Olawski,
Landrath Bauer.

Regierungs- Bezirk Bromberg.
Oberlehrer Dr. Piegſa aus Trzemezno,
Kath. Pfarrer Dr. Kaliski auf Jacice,
Pfarrer Janiſzewski,
Direktor Liebelt.

Provinz Weſtfalen.Regierungs- Bezirk Münſter.
Land und Stadtgerichts- Direktor Evelt zu Dorſten,
Appellationsgerichts-Rath Rhoden in Poſen,
Gerichts- Direktor Brisgen in Horſtmar,
Aſſeſſor Reigers in Verden,
Aſſeſſor Grewe,
Gutsbeſitzer von Bruchhauſen.

Rhein-Provin z.Regierungs- Bezirk Düſſeldorf.
Dr. Aeg. Arntz,
Oekonom Karl Pütz zu Hochſtraße,
Landgerichts- Aſſeſſor Stauff Kleve),
Paſtor Schmitz,
Friedensrichter Grebel.

Regierungs- Bezirk Koblenz.
Advokat Pfeiffer zu Altenkirchen,
Kaufmann J. N. Baur zu Adenau,
Poſt Expedient F. Müller zu Zell,
Dr. med. Herr zu Wetzlar,
Juſtizrath Dieſterweg zu Atzbach.

Regierungs Bezirk Trier.
Landrath Heſſe zu Saarbrücken,
Pfarrer Hanſen zu Ottweiler,
Advokat-Anwalt Riotte zu Saarbrucken,
Gutsbeſitzer Joh. Guittienne zu Jhn,
Notar Schily zu Wallerfangen.

Das Juſtiz-Miniſterial-Blatt enthält den Beſchluß
des königlichen Staats- Miniſteriums vom 18. Januar 1849, be-
treffend die Anlegung der deutſchen Kokarde von Seiten der
zum Tragen einer Dienſt- Uniform verpflichteten Civil-Beamten.

„„Da Zweifel darüber entſtanden ſind, ob die Grenz- und Steuer
und überhaupt alle zum Tragen einer Uniform verpflichteten Civil Be
amten neben der preußiſchen Kokarde auch die deutſche anzulegen haben,
ſo hat das Staats Miniſterium, in Erwägung, daß Se. Majeſtät der
König nach der Allerhöchſten Proklamation vom 21. März v. J. (Mi-
niſterial- Blatt für die geſammte innere Verwaltung, Seite 82) Aller
höchſtſelbſt die deutſchen Farben angenommen auch deren Annahme ſei
tens der Armee durch Allerhöchſte Ordre vom nämlichen Tage anbefoh-
len haben auf den Antrag des Miniſters des Jnnern, beſchloſſen, wie
folgt

Sämmtliche Civil Beamte, welche im Dienſte Uniform tragen müſſen,
ſind zur Anlegung der deutſchen National-Kokarde neben der preußiſchen

ſo befugt wie verpflichtet. tAbſchrift des vorſtehenden Beſchluſſes iſt ſämmtlichen Verwaltungs
Chefs zur weiteren Veranlaſſung in ihren reſp. Reſſorts zuzufertigen.

Berlin, den 18. Januar 1849. J.Königliches Staats Miniſterium.
Graf von Brandenburg. von Ladenberg. von Manteuffel.

von Strotha. Rintelen. von der Heydt.
Für den Finanz Miniſter.

Kühne. Graf von Bülow.
Vorſtehender Beſchluß des königlichen Staats Miniſteriums wird hier

durch den ſämmtlichen Gerichtsbehörden zur Nachachtung bekannt gemacht.
Berlin, den 31., Januar 1849. Der Juſtizminiſter Rintelen.“

Berlin d. 9. Febr. Die beiden Gebäude fur die erſte
und zweite Kammer ſind in dieſen Tagen unter Dach ge-
kommen und heute Mittag um 12 Uhr iſt dasjenige fur die
erſte, und um 1 Uhr dasjenige fur die zweite Kammer unter
den uüblichen Feierlichkeiten von dem Bauperſonal gerichtet.

Die traurigen Vorgange, welche ſich am 31. October vor
dem Schauſpielhauſe, als dem damaligen Sitzungsſaale der Na
tionalverſammlung, ereignet haben, werden in wenigen Tagen
zum zweitenmale Gegenſtand einer öffentlichen Gerichtsverhand-
lung werden. Als einer der Haupt-Rädelsfuhrer jenes Unfugs
iſt nämlich ein Lehrer Namens Erd mann vom Eriminalge-
richt in Anklagezuſtand verſetzt worden. Derſelbe ſoll die Ar
beiter in einer höchſt theatraliſchen und hervorſtechenden Weiſe
zum Kampf gegen die Buüürgerwehr geführt haben. Die unter
dem Haufen anweſenden beiden bekannten Demokraten Otten-
ſoſer und v. Hochſtetter, welche ſonſt gerade nicht in dem
Ruf von Friedensſtiftern ſtehen, ſollen den Verdacht geſchoöpft
haben daß dieſer Mann ein Emiſſair ſei, der im Jntereſſe der
Reaction einen Aufruhr herbeizuführen ſuche. Dieſe ſollen ihn
daher verhaftet und der Behoörde überliefert haben. Jm Laufe
der Vorunterſuchung ſollen ſich auch manche gravirende Um-
ſtände gegen den Angetlagten herausgeſtellt haben. Es wird
dieſer Prozeß alſo ein Seitenſtück des Breßler'ſchen Prozeſſes
werden.

Hören wir auch einmal das Urtheil eines Engländers, alſo
eines Mannes, der die ſeit Jahrhunderten in ſeinem Vaterlande
wehende Luft der Freiheit von Jugend auf einathmet, über un-
ſere Zuſtande. Es heißt in einem engliſchen Blatt über unſere
Wahlen: Die Wahlen in Preußen haben den Beweis geliefert,
daß ein allgemeines Wahlrecht durchaus keine Gewahr fur den
wahren Ausdruck des Willens und der Geſinnung eines Volkes
giebt, inſofern man darunter die Geſinnung derer verſteht, wel-
che einerſeits den geiſtigen Kern, die Kraft und Ehre der Na-

tion bilden, andererſeits durch ein Beſitzthum eine Garantie fur
Zuſtände der Geſetzlichkeit und Ordnung darbieten. Um Wah-
ler für die erſte Kammer zu ſein, genügt ein Einkommen von
500 Thalern oder die Zahlung einer ſehr mäßigen Steuer
dazu ein Alter von 30 Jahren. Um Wuahler fur die zweite
Kammer zu ſein, genügen 24 Jahre, und daß man nicht er-
weislich ein Schuft und Dieb, oder ein Almoſenempfanger iſt.
So ergiebt es ſich denn, daß die Wahlen für die zweite Kam-
mer überwiegend demokratiſch ausfallen, während die für die
erſte faſt ausſchließlich conſtitutionell und conſervativ ſein wer-
den. Dabei muß man bemerken, daß der Unterſchied zwiſchen
conſervativen und demokratiſchen Wahlen in Preußen grade ſo
groß iſt, als der zwiſchen einer geſetzlichen, vernünftigen
Freiheit und der Geſetzloſigteit durch den Mißbrauch
der Freiheit nur immer ſein kann! (Voſſ. Z.)

Poſen, d. 3. Febr. Der polniſche Bauer iſt durch
weg faſt den Eingebungen ſeines Geiſtlichen gefolgt, welcher
gewöhnlich als Bedingung aufſtellte, unter allen Umſtänden
einen Polen zu wählen und ſei es der elendſte Wicht. So
haben wir denn in mehreren polniſchen Dorfern Blinde
und Lahme als Wahlmaänner, in andern die groößten Tau-
genichtſe und Tagediebe, welchen das Wirthshaus gewoöhn-
licher Aufenthalt war. Nur an wenigen Orten iſt es geſche-
hen, daß ein deutſcher Gutsherr von ſeinen polniſchen Leu-
ten gewählt worden. Ueberall iſt das Vertrauen von den
Emiſſären der Liga untergraben.

Aus Schleswig-Holſtein, d. 7. Febr. Das dä-
niſche Gouvernement hat zur Verſtärkung der auf den Jn-
ſeln Alſen und Arröe kantonnirenden Streitkräfte auf's Neue
1000 Mann dahin uüberſchiffen laſſen ſo daß jetzt die Zahl

der dort befindlichen Truppen ſich auf 13,000 Mann belauft.



Aus dieſer wiederholten Verſtärkung Alſens, dieſes für die die alle deutſchen Stämme ohne Ausnahme zu einem kraftigen,
Herzogthümer ſo wichtigen ſtrategiſchen Punktes, geht un achtungsgebietenden Bundesſtaate unauflöslich verbinde, naht
zweideutig hervor, daß man ſich däniſcherſeits trotz aller Frie ſeiner Verwirklichung. Dies hohe Ziel legt allen einzelnen
densunterhandlungen auf's baldige Losſchlagen ernſtlich vor Staaten die Pflicht auf, ſich ſelbſt dadurch zu ſtarken und zu
bereitet. Die vielen widerſprechenden Geruchte ruckſicht- befeſtigen, daß ſie einen Theil ihrer bisherigen Rechte und Be
lich einer Anerkennung der ſchleswig-holſteinſchen Flagge von fugniſſe zur Stärkung und Macht des Geſammt Vaterlandes
Seiten Englands finden im Globe ihre triftigſte Widerle- aufgeben. Nur ein aufrichtiges, rückhaltloſes Eingehen auf
ung. Da wird ein Schreiben des Unterſtaatsſekretairs des den neu erwachten Zeitgeiſt, welcher alle Schichten der bürger-
uswärtigen an die Lords des Schatzamtes mitgetheilt, in lichen Geſellſchaft durchdringt, nur bereitwillige Unterordnung

welchem zur Jnſtruktion fur die Zollbeamten erklärt wird, unter die Beſchlüſſe der konſtituirenden National Verſammlung
daß die ſchleswig holſteinſchen Schiffe nur in Gemäßheit der und der Centralgewalt vermag die Mittel zu gewähren, dauernde
mit Daänemark abgeſchloſſenen Verträge in den britiſchen Hä Ruhe und nachhaltigen Wohlſtand dem deutſchen Volke zu
fen zugelaſſen werden konnen, da dieſe Verträge nur mit ſichern. Die Kammer der Abgeordneten erkennt daher auch ins-
Dänemark und nicht mit Schleswig-Holſtein abgeſchloſſen beſondere die Geſetzeskraft ſowohl der deutſchen Grundrechte
ſeien. Es ware übrigens Selbſttäuſchung, von der Palmer- als des geringſten Maßes der Freiheiten und Rechte, die allen
ſtonſchen Politik etwas Erſprießliches, ſei es fur Deutſchland Deutſchen ohne Ausnahme gehören wie auch der allgemeinen
oder beſonders fur die Herzogthumer, zu erwarten. (D. R.) Wechſel Ordnung, und ſieht der örtlichen Verkundigung der-
W Aus gen I Febr. Jn dieſen Tagen 8 in ſelben durch die geſetzlichen Organe entgegen.“

zeimar eine Conferenz von Bevollmächtigten der thuüringiſchen WirStaaten wegen Bildung einer thüringiſchen Oiviſion mit ent t r e vie
ſprechender Kavallerie und Artillerie, welche letztern Waffengat- r i Margrit 41 Skuſſion her

tat. w. vorging, nämlich den unveranderten Majoritaätsentwurf, mit 72tungen nach dem Befehle des Reichsminiſteriums nicht langer 61 St Oh gegen 61 Stimmen angenommen. Ueber die neue Zuſammen-
nachgelaſſen werden ſollen, zuſammengetreten. Die Bevollmäch- ſetzun des Miniſteriums verlautet noch Nichts
tigten waren größtentheils Militairs. Es ſoll die Bildung ei S
ner thuringiſchen Diviſion beſchloſſen und die weitere Ausarbei Frankfurt a. M., d. 8. Febr. Jn der heutigen 166.
tung des Plans einer engern Kommiſſion übertragen worden Sitzung der National Verſammlung wurde durch den Abg.
ſein. Die Nothwendigkeit dieſer Maßregel und die bis ins Laä- Waitz der Bericht des Verfaſſungs Ausſchuſſes über die
cherliche gehende militairiſche Zerriſſenheit Thüringens iſt in letz? Wahlen der Abgeordneten zum Volkshauſe angezeigt. Die
ter Zeit, wo ſämmtliche thüringiſche Contingente aufgeboten Tagesordnung führte zur erſten Berathung der noch ruckſtän-
waren, erſt recht hervorgetreten. So ſollen z. B. die Schwarz digen des Entwurfs der Grundrechte: Art. V. ſ. 21 und
burg Rudolſtädter und die Sondershäuſer zu einem Bataillon 22, Art. VI. g. 30, Art. IX., Art. XII. G. 43 48, in
zuſammenſtoßen, allein die Erſtern haben bairiſches Reglement Verbindung mit dem zu Art. VI. 9. 35 vom volkswirthſchaft-
und die Letztern preußiſches. Die Truppentheile mehrerer thürin lichen Ausſchuſſe erſtatteten Berichte über eingegangene An-
giſchen Staaten ſind ihrer Schwäche halber gar nicht in den träge auf Burgſchaft und Schutz der Arbeit. Die 99. 21
Balaillons- Uebungen exercirt worden. Am beſten ſind noch die und 22 wurden in folgender Faſſung angenommen: „yH. 21.
Contingente von Weimar und Altenburg, welche in Hinſicht Jeder Deutſche hat das Recht, ſich mit Bitten und Beſchwer-
auf Ausrüſtung, Exercitium und Disciplin bei allen Reviſionen den ſchriftlich an die Behörden, an die Volksvertreter und
durch Bundesgenerale volle Anerkennung gefunden haben. an die Reichs Verſammlung zu wenden. Dies Recht kann

Arnſtadt, d. 4. Febr. Die von Woche zu Woche er ſowohl von Einzelnen als von Mehreren im Verein aus-
wartete Bekanntmachung der Grundrechte iſt endlich im geuübt werden. H. 22. Eine vorgangige Zuſtimmung der Be-
geſtrigen Regierungsblatt erfolgt und von dem größten Theile hörden iſt nicht erforderlich, um öffentliche Beamte wegen
der Bürgerſchaft mit freudiger Theilnahme und mit Feierlichkei- ihrer amtlichen Handlungen gerichtlich zu verfolgen. Die Ver
ten begrüßt worden. antwortlichkeit der Miniſter iſt beſonderen Beſtimmungen vor-

Oldenburg, d. 6. Febr. Jn der heutigen Landtags- behalten. Ueber g. 30: „Die Beſteuerung (Staats und
ſitzung iſt mit einer Majorität von nur Einer Stimme das ab Gemeindelaſten) ſoll ſo geordnet werden, daß die Bevorzu
ſolute Veto ſtatt des bei der zweiten Berathung an deſſen Stelle gung einzelner Stände und Güter aufhört“, und die zu dem
geſetzten ſuspenſiven Veto, angenommen worden, da jenem ſelben eingebrachten Verbeſſerungs Anträge entſpann ſich eine
frühern Beſchluſſe die höchſte Beſtätigung verſagt worden war längere Berathung, die ſich auch auf den oben erwahnten
und die Majorität, nachdem ſie in der materiellen Frage nach Bericht des volks wirthſchaftlichen Ausſchuſſes verbreitete.
gegeben hatte, jetzt um jeden Preis das Verfaſſungswerk zu Das Haus vertagt endlich die Fortſetzung der Berathung auf
Ende führen wollte. Zu den Beſchlüſſen über die Civilliſte die morgende Sitzung.
zeigte das Miniſterium die Zuſtimmung des Großherzogs an. Frankfurt a. M., d. 8. Februar. Jn der vergange

München, den 8. Febr. Jm Beginne der heutigen nen Nacht iſt der Abgeordnete v. Würth mit der Erklärung der
Sitzung der Abgeordneten zeigte der Miniſter von Beisler an, öſterreichiſchen Regierung über die deutſche Verfaſſung hier ein-
daß in Folge des geſtrigen Votums (Annähme von Satz 25 getroffen. Zwar herrſcht noch über den eigentlichen Jnhalt der
der Adreſſe, Einführung der Grundrechte) das Geſammt-Mi- Note ein tiefes Schweigen, doch wenn die Mienen der in das
niſterium dem Könige ſeine Entlaſſung eingereicht habe. Die Geheimniß Eingeweihten den Schleier zu lüften vermögen, dürfte
Kammer nahm bei weiterer Berathung der Adreſſe den Ent man annehmen, daß die uüberbrachte Nachricht fur diejenigen,
wurf der Majorität mit 72 gegen 62 Stimmen vollſtändig an. welche bisher auf den Eintritt Oeſterreichs in den deutſchen Bun-
Die oben erwähnten Sätze 2——5 der Adreſſe lauten folgender- desſtaat oder eventuell auf ein Nicht zuſtandekommen des letzteren
maßen „Das von allen wahren Vaterlandsfreunden längſt rechneten, eine keineswegs ganz erwünſchte ſei. Es heißt, daß
heiß erſehnte Ziel der Einigung Deutſchlands auf dem Grund das Kriegsminiſterium noch heute Kenntniß von der Note er-
gleichmäßiger, wahre Volksfreiheit gewährleiſtender Einrichtun halten und daß vielleicht ſchon in den nächſten Tagen das Pu-
gen in den einzelnen Staaten und einer Geſammt Verfaſſung, blikum eine vollſtändige Mittheilung derſelben erhalten wird.
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Frankfurt a. M., d. 8. Febr. Der Entwurf des
deutſchen Heimathsgeſetzes, wie er der Reichsverſammlung zur
Berathung vorgelegt iſt, lautet:

Heimathsgeſets. S. 1. Das Gebiet eines jeden deutſchen
Staates zerfällt in beſtimmt abgegrenzte Gemeindebezirke dieſe bilden zu
gleich Heimathbezirke. Den einzelnen Staaten bleibt es überlaſſen, meh
rere Gemeindebezirke zu einem Heimathsbezirke zu vereinigen. H. 2. Der
Aufenthalt und Wohnſitz in einem Heimathsbezirke, ſo wie das Recht zum
Gewerbebetriebe, ſo weit dieſes nicht durch die deutſche Gewerbeordnung
beſchränkt wird darf keinem Deutſchen verweigert werden, ſo lange er
nicht daſelbſt der öffentlichen Armenunterſtützung anheimfällt oder wegen
eines gemeinen Verbrechens verurtheilt wird. S. 8. Das Heimathsrecht
wird erworben a) durch Geburt. Eheliche Kinder folgen der Heimath
des Vaters, uneheliche der Heimath der Mutter, Findlinge erlangen das
Heimathsrecht in dem Heimathsbezirke, in welchem ſie gefunden werden,
fallen aber der Fürſorge des Staats anheim. b) Durch Verheirathung
Ehefrauen erwerben die Heimath in dem Heimathsbezirke ihres Ehemanns.
c) Durch ausdrückliche Ausnahme. Dieſe darf keinem Deutſchen verweigert
werden, welcher erwerbsfähig iſt und zur Zeit ſeiner Aufnahme weder öf-
fentliche Armenunterſtützung genießt, noch wegen eines gemeinen Verbre
chens beſtraft worden iſt. d) Durch mehrjährigen Aufenthalt. Wer fich
fünf Jahre lang ununterbrochen durch ſein Vermögen oder ſeine Thätig-
keit in einem Gemeindebezirke redlich ernährt hat, erwirbt daſelbſt das Hei
mathsrecht, wenn er nicht ſein früheres Heimathsrecht ſich erhalten hat.
e) Durch Erwerbung des Gemeindebürgerrechts. Daſſelbe ſchließt das Hei-
mathsrecht ſtets in ſich. S. 4. Wer in einem Gemeindebezirke Heimaths-
rechte erwirbt, verliert daſſelbe in feinem früheren Heimathsbezirke, wenn
er nicht daſelbſt Gemeindebürger bleibt. S. 5. Das Heimathsrecht kann
ohne Beſitz des Gemeindebürgerrechts beſtehen und begründet noch kein Recht
auf die Nutzungen des Gemeindevermögens. S. 6. Das Heimathsrecht ge
währt den Anſpruch, im Falle der Arbeitsunfähigkeit und Verarmung,
von dem Heimathsbezirke nothdürftig unterhalten zu werden. Liegt in die
ſem Falle Dritten die Verpflichtung ob, für den Unterhalt des Heimaths-
berechtigten zu ſorgen, ſo kann die Gemeindebehörde dieſe zur Erfüllnng
ihrer Verpflichtungen anhalten. S. 7. Die weiteren Rechte und die Ver-
pflichtungen der Heimathsberechtigten und Derer, welche, ohne heimathsbe
rechtigt zu ſein, in einem Gemeindebezirke Wohnfitz haben, gegen die Ge-
meinde, werden durch die Gemeindeverfaſſung beſtimmt. 8. Hilfsbe
dürftige haben in jedem Gemeindebezirke, wo ſie ſich zur Zeit ihrer Hilfs-
bedürftigkeit befinden, Anſpruch auf nothdürftige Verpflegung. Die be
treffende Gemeinde hat dieſelbe vorſchußweiſe für Rechnung des verpflichte
ten Heimathsbezirkes zu leiſten. Der Anſpruch auf Wiedererſtattung des
geleiſteten Vorſchuſſes verjährt drei Monate nach eingetretenem Verpfle-
gungsfalle, beziehungsweiſe nach Ermittelung des verpflichteten Bezirks.
J. 9. Wer fünfzehn Jahre von ſeinem Heimathsbezirke freiwillig abweſend
geweſen und an keinem andern Orte Heimathsrecht erlangt hat, behält
zwar daſelbſt ſein Heimathsrecht, fällt aber im Verarmunggsfalle der Ver-
ſorgung desjenigen Staates anheim, zu welchem der Heimathsbezirk gehört.

Allgemeine Motive. Jn dem vorliegenden Geſetze war die Auf-
gabe zu löſen, jedem Deutſchen die möglichſt größte Freiheit des Aufenthalts,
der Niederlaſſung und der Verwerthung ſeiner Arbeitskräfte innerhalb des
ganzen Reichsgebietes zu garantiren, ohne dadurch die Selbſtſtändigkeit und
das Wohl der Gemeinden zu gefährden. Während auf der einen Seite von
dem unzweifelhaften Grundſatze ausgegangen werden mußte, daß alle pro
ducirenden Kräfte einer Nation, die geiſtigen ſowohl wie die phyſiſchen,
nur dann zu ihrer vollen naturgemäßen Entwickelung gelangen können,
wenn ſie die geeignetſte Stelle ihres Wirkens ſich frei zu wählen befugt
ſind, und daß Hemmungen der Arbeits Circulation auf ein Volk ebenſo
wirken, wie die Hemmungen des Blutumlaufs auf den menſchlichen Kör
per, durfte man doch auf der anderen Seite nicht in das Syſtem Frank
reichs verfallen, wo das Gemeindebürgerrecht mit dem Staatsbürgerrecht
indentificirt und durch die unbedingte Befugniß zum Eintritt in jeden Ge-
meindeverband alles ſelbſtſtändige Gemeindeleben vernichtet iſt. Vielmehr
mußte feſtgehalten werden, daß die einzelnen lebendigen Glieder, welche
den Staat bilden die Gemeinden find, und daß in den Fällen, in welchen
den Gemeindeleben aus jenem Rechte der Freizügigkeit wirkliche Gefahren
erwachſen die Gemeinde geſchützt werden muß. Jene Gefahren ſind aber
doppelter Art, theils materielle theils ſittliche. Die Gemeinde kann durch
die mögliche Verarmung der Anſiedler in ihrem Wohlſtand und durch die
möglichen Verbrechen derſelben in ihrer Sicherheit und in ihrem ſittlichen
Wohl bedroht werden. Um dieſe Gefahren zu vermeiden, ſind. verſchiedene
Wege möglich Entweder befolgt man ein Präventivſyſtem und knüpft
das Recht des Aufenthalts und des Wohnſitzes in den Gemeinden an ſolche
Bedingungen welche eine Gefährdung der Gemeinde unmöglich oder we-
nigſtens unwahrſcheinlich machen, oder man wählt ein Repreſſivſyſtem,
nach welchem die Niederlaſſung Jedem ohne alle Bedingung freiſteht und
die Gemeinde nur das Recht befitzt, erſt nach eingetretenem Mißbrauch der
ſelben innerha.b einer beſtimmten Friſt, den Angeſiedelten zu entfernen.

Beide Syſteme ſind nicht nur in mannigfacher Weiſe zur Ausführung ge
kommen, ſondern auch vielfach Gegenſtand wiſſenſchaftlicher und parlamen
tariſcher Discuſſionen geweſen ohne daß in Deutſchland eine algemeine
Uebereinſtimmung der Anſichten und ein ſicheres wiſſenſchaftliches Reſultat
bisher gewonnen worden wäre. Aber ſchon die große Thatſache, daß im
bisherigen Poltzeiſtaate das Päventivſyſtem bei Weitem das herrſchende war,
England dagegen bereits über ein halbes Jahrhundert hindurch ausſchließ
lich dem Repreſſivſyſtem huldigt, muß ſchon jeden Vertheidiger des erſteren
Syſtems bedenklich machen daſſelbe noch in dem neuen wiedergeborenen
Deutſchland feſtzuhalten. Geht man aber auf eine nähere Prüfung jenes
Syſtems ein, ſo wird man fich ſofort überzeugen daß daſſelbe eben ſo we
nig in unſeren Neubau des deutſchen Vaterlandes paßt, wie daß der Cen-
ſur im Gegenſatz zur Preßfreiheit, und daß der Ausſchuß in ſeiner Wahl
nicht zweifelhaft ſein konnte. Das Präventivſyſtem kann in dreifacher Weiſe
zur Anwendung kommen. Entweder macht man die Befugniß zur Nieder
laſſung ganz von der Erlaubniß der Behörden abhängig und ſtellt deren
Ermeſſen das Urtheil Uber die Schädlichkeit oder Unſchädlichkeit des Anſied
lers anheim, oder man knüpft das Niederlaſſungsrecht an den Nachweis
eines Heimathsſcheines, durch welchen ſich die Heimathsgemeinde verpflich
ter, ihren Angehörigen jeden Augenblick zurückzunehmen oder endlich, man
fordert von dem Einziehenden den Nachweis beſtimmter perſönlicher Eigen
ſchaften und verweigert allen denjenigen den Eintritt in die Gemeinde, wel
che dieſelben nicht beſitzen. Die erſtere Methode bedarf heut zu Tage kaum
noch einer Widerlegung. Sie gehört zu ſehr den untergegangenen Zuſtän
den an als daß ſie noch mit der Gegenwart vereinbar erſcheinen könnte.
Jſt es die Gemeinde, von welcher die Erlaubniß der Niederlaſſung ab-
hängt ſo wird die Freizügigkeit geradezu aufgehoben jedenfalls den aärme-
ren Klaſſen der Geſellſchaft, den Lohn und Tagearbeitern, unmöglich ge
macht, denn jede Gemeinde hat die Tendenz ſich abzuſchließen, weil die
Sorge für ihren Befitz ſtets das Mißtrauen nährt, daß der neu Aufzu-
nehmende ihr als Armer zur Laſt fallen werde, und weil ihre Angehöri-
gen in den neu anziehenden Arbeitern natürliche Concurrenten und Feinde
ihres Verdienſtes erblicken. Dieſes Verfahren bindet daher den Menſchen
an ſeine Scholle, verhindert die Entwickelung der Arbeitskräfte und er
zeugt kunſtliche Quellen des Pauperismus. Jſt dieſe Erlaubniß dagegen
von der Staatsbehörde abhängig, ſo kann ſich zwar der Egoismus der Ge
meinde nicht geltend machen, weil der Staat zugleich das Intereſſe der
Geſammtheit den einzelnen Communen gegenüber vertritt, aber abgeſehen
von den geheimen Kämpfen zwiſchen der Staats und Gemeindeverwaltung,
welche dadurch erzeugt werden, führt dieſes Syſtem zu einer polizeilichen
Staatsbevormundung des Jndividuums, lähmt dadurch im Volke die That-
kraft und den Unternehmungsgeiſt und hemmt die natürliche freie Bewe
gung des nationalen Arbeitercapitals. Alle dieſe Nachtheile werden na
türlich nicht vermindert, wenn, wie in mehreren einzelnen Staaten Deutſch
lands die Erlaubniß des Staates entweder an die Zuſtimmung der Ge
meinde gebunden iſt, oder umgekehrt erſt dann erfolgen kann wenn die
Gemeinde die Aufnahme verweigert hat. Vielmehr wird in beiden Fällen
der Geſchäftsgang bis zur Entſcheidung nur erſchwert, und es fehlt nicht
an Beiſpielen in Deutſchland, daß einzelne ſowohl nach den Geſetzen, als
auch nach der öffentlichen Meinung völlig unbeſcholtene Individuen bei die
ſem Verfahren viele Jahre hindurch auf eine endliche Reſolution zu
warten hätten. Kurz, während es die Aufgabe der Heimathgeſetzgebung
iſt, die freie Bewegung des Volkes zu fördern und die Quellen der Ar
muth zu verſtopfen, hindert dieſes Syſtem die Bewegung und vermehrt
die Armuth. Bindet man zweitens das Recht zur Niederlaſſung an den
Nachweis eines Heimathſcheines, wie es in England vor dem Jahre 1795
der Fall war ſo muß man die Ausſtellung des Scheines nothwendig dem
Ermeſſen der Heimathsgemeinde anheimſtellen, denn man kann dieſe un
möglich zwingen, die Ruckſendungskoſten für eins ihrer Mitglieder zu zah
len, von dem ſie die Unmöglichkeit, ſich ſelbſt zu ernähren mit Gewißheit
vorausſieht. Ein Zwang wurde eine Verletzung ihres Eigenthums ſein
Steht es aber der Gemeinde frei, den Heimathsſchein auszuſtellen oder zu
verweigern ſo treten dieſelben Folgen ein welche aus dem Recht der Ge
meinden, die Aufnahme zu verweigern, entſpringen denn die Furcht vor
den Koſten der Ruckſendung und der Ernährung der Einheimiſchen erzeugt
dieſelbe Engherzigkeit der Gemeinden wie die Furcht vor der möglichen
Verarmung fremder Anſiedler. Uebrigens hat bereits Adam Smith die
Nachtheile, welche dieſes Verfahren in England gehabt hat, ſo klar an
den Tag gelegt, daß ſie keiner weiteren Erörterung bedürfen. Die ver
breitetſte Art des Präventivſyſtem iſt die zuletzt angegebene nach welcher
man das Recht der Niederlaſſung an den Nachweis beſtimmter perſönlicher
Eigenſchaften knüpft, durch die eine Art Bürgſchaft gegen die ſittlichen
und materiellen Gefahren der Gemeinde gegeben werden ſoll. Als
Garantie gegen die ſittlichen Gefahren wird die Unbeſcholtenheit der
Neuaufzunehmenden betrachtet. Aber was iſt Unbeſcholtenheit? Der Sinn
dieſes Wortes iſt ſo vag und unbeſtimmt, ſo ſehr Sache des Gefühls und ſo
wenig Sache des klaren Urtheils, daß ſie unmöglich als ein geſetzliches Er
forderniß des aufzunehmenden Fremden aufgeſtellt werden kann, ohne dieſen der
größten Willkür preiszugeben. Was im burgerlichen Leben für beſcholten gilt,
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iſt oft geſetzlich unbeſcholten, und Handlungen, die vor dem Geſetze als Verbre-
chen gelten, erſcheinen nicht ſelten vor der öffentlichen Meinung als gerechtfertigt.
Wenn die Criminalgeſetzgebung auch noch ſo ſehr ſich dem Kulturzuſtande
eines Volkes anſchließt, immer wird eine große Kluft zwiſchen Sitte und
Geſetz bleiben, immer werden ganze Gattungen von Handlungen, welche
die Sitte verurtheilt, von dem Geſetze nicht erreicht, und ſolche, welche
der Staat verurtheilen muß, von der Sitte gebilligt werden. Abgeſehen
aber von der vagen Natur des Begriffs der Unbeſcholtenheit, ſtehen einer
ſolchen Beſchränkung ſowohl die Humanität, als auch das wahrhafte Jn-
tereſſe aller Gemeinden entgegen denn gerade Ausſchließung der ſogenann-
ten Beſcholtenen von dem Genuß des Rechts der Freizügigkeit erzeugt die
größten geſellſchaftlichen Gefahren und befördert die Demoraliſation. Sie
verbannt den Verbrecher an ſeine urſprüngliche Heimath, wo das Anden-
ken an ſeine Vergehen lebendig bleibt, wo ihn die öffentliche Meinung ver
urtheilt, wo Mißtrauen alle ſeine Handlungen verfolgt. Wahrend alle Er-
fahrung lehrt daß gerade der Verbrecher einer neuen bürgerlichen Umge-
bung bedarf, um wieder ein nützliches Mitglied der menſchlichen Geſell-
ſchaft zu werden während gerade der Staat die ſittliche Verpflichtung
hat, Verbrechern durch alle möglichen Mittel ihre Beſſerung zu erleichtern,
feſſelt gerade dieſes Syſtem der Ausſchließung den Verbrechern an das
Stückchen Erde, auf dem für ihn keine Zukunft mehr erblühen kann,
ſchneidet ihm die Möglichkeit einer ſittlichen und bürgerlichen Wiedergeburt
ab, und zwingt ihn, dem Verbrechen von Neuem in die Arme zu fallen.
Das Syſtem iſt eine Verſündigung des Staats an dem Jndividuum und
an der Civiliſation. Es überliefert nicht nur die zahlreiche Klaſſe gefalle
ner Menſchen einem moraliſchen Selbſtvernichtungskampfe, ſondern macht
ſie auch zu den gefährlichſten Feinden der öffentlichen Moral und vermehrt
dadurch die Entſittlichung der ganzen bürgerlichen Geſellſchaft. Als eine
weitere Forderung an den neuen Anfiedler hat man den Nachweis von
Vermögen aufgeſtellt. Aber abgeſehen davon daß ein reicher Verſchwen
der der Gemeinde weit weniger Garantie gegen zukünftige Verarmung bie-
tet, als ein unbemittelter aber tüchtiger Arbeiter, abgeſehen davon daß
Vermögen erſt dann einen zukünftigen Wohlſtand verbürgt, wenn es mit
ſittlichen Eigenſchaften, mit Fleiß, Ausdauer und Unternehmunggsgeiſt ge-
paart iſt, und daß dieſe Anforderung das Recht der Freizügigkeit zu einem
Privilegium des Befitzes macht, ſo verfehlt die Anwendung dieſes Maß
ſtabs der Niederlaſſungsbefähigung auch völlig ihren Zweck. Denn ſoll
das Vermögen nur im Moment des Einzugs nachgewieſen werden, ſo iſt
nichts leichter, als die Umgehung der geſetzlichen Vorſchrift. Soll aber
wirklich Caution geſtellt werden, ſo wird der Ankömmling gerade deſſen
beraubt, was er zur Begründung ſeines Wohlſtandes am nöthigſten
braucht. Dazu kommt, daß entweder, wie in Baiern und Kurheſſen, bei
jeder Aufnahme daſſelbe geſetzliche Minimum an Vermögen gefordert, oder
es der Gemeindebehörde überlaſſen werden muß, in jedem einzelnen Falle
die Höhe deſſelben zu beſtimmen. Jſt erſteres der Fall, ſo bietet der Nach
weis des Vermögens eben keine Garantie weil der Bedarf individuell ver
ſchieden iſt von der Gewöhnung, vom Stande und vou der Starke der
Familie abhängt. Iſt aber letzteres der Fall ſo hängt jeder Ankömmling
von der zufälligen Geneigtheit der Gemeinde ab und es tritt an die Stelle
des Geſetzes die Willkür mit allen den Nachtheilen, welche bereits bei den
früher beſprochenen Methoden des Praventivſyſtems angeführt ſind. End-
lich hat man als Garantie gegen zukünftige Verarmung von dem Neuein-
ziehenden die Eigenſchaft der Erwerbefähigkeit oder den Beſitz genügender
Kräfte ſich zu ernähren gefordert. Dieſe Forderung iſt zwar die mildeſte
und wenigſt beſchränkende, weil ſie den Arbeiter, der geſunde Glieder
hat, nicht ausſchließt. Allein auch ſie erreicht ihren Zweck nicht, denn
auch die beſte Arbeitskraft dleibt ohne Gelegenheit zur Verwendung tod-
tes Capital, und ſelbſt wenn die Gelegenheit vorhanden iſt, ſchützen die
Arbeitsfähigkeiten erſt dann vor zukünftiger Verarmung, wenn die
ſittlichen Eigenſchaften des Arbeiters, Fleiß, Zuverläſſigkeit, Redlich
keit u. ſ. w. nicht fehlen. Außerdem ſind es nicht bloß die phyſiſchen
Kräfte, welche die Ernährungsfähigkeit darthun, ſondern auch die geiſti
gen und wer vermöchte wohl die Erwerbösfähigkeit eines Schriftſtellers,
eines Dichters, oder auch nur eines Mannes zu ermeſſen der ſich von den
Correkturen in einer Buchdruckerei ernährt? Man ſieht, alle jene präven-
tiven Schutzmaßregeln gegen die Gefahren der Freizügigkeit, wie wir ſie
aus dem alten Polizeiſtaate überkommen haben, ſind trügeriſch, verfehlen
ihren Zweck und heben den größten Theil der Segnungen auf, welche aus
der Freizügigkeit der Nation erwachſen ſollen ſie hemmen die geſunde,
friſche Saftſtrsömung in den Adern des Volkes und müſſen deshalb dem
freieren Syſteme, welches nur Repreſſivmittel zuläßt, weichen. So wie
jeder Deutſche in Zukunft das Recht beſitzen ſoll, ungehindert durch die
Preſſe mit ſeiner Mitwelt geiſtig zu verkehren, ſo ſoll er in Zukunft auch
das Recht haben ſich ſeinen perſönlichen Verkehr frei zu wählen und ſich
die Stelle ſeines vaterländiſchen Bodens auszuſuchen auf der er ſich am
wohlſten fühlt und auf der er mit ſeinen phyſiſchen und geiſtigen Kräften
zum vollen Gedeihen kommen kann. Erſt wenn er dadurch die Freiheit
Anderer beſchränkt und die freigewählte Stelle mißbraucht, hat der Staat
ein Recht, durch das Geſetz einzuſchreiten und ihn in gewiſſe Schranken

zurückzuweiſen. Aus dem hier dargelegten allgemeinen Princip, von wel
chem die Majorität des Ausſchuſſes im Gegenſatz zu einer Minorität, bei
Bearbeitung des Heimathsgeſetzes ausgegangen iſt, ergiebt ſich ſchon von
ſelbſt der nothwendige Umfang und Zuſammenhang der Beſtimmungen,
welche den Jnhalt des Geſetzes bilden. Es mußte 1) den Gemeinden die
Pflicht auferlegt werden jedem Fremden Aufenthalt und Wohnſitz zu ge
ſtatten. Es mußten ferner 2) die Fälle beſtimmt werden, in welchen die
Schutzbedürftigkeit der Gemeinde ein Recht für fie begründet, den bei ihr
wohnenden Fremden, der ihr wirkliche Nachtheile bringt, ſei es, weil er
durch Verbrechen ihre Sicherheit bedroht, wegzuweiſen. Und um den
Weggewieſenen nicht hilf- und heimathslos zu laſſen mußte 3) für jeden
Deutſchen eine Heimath feſtgeſetzt werden in der er nicht nur das Recht
hat, ungehindert zu verbleiben ſondern in der er auch im Verarmungs
falle Anſpruch auf Unterſtützung hat. Die Beſtimmungen über Erwerbung
und Verluſt der Heimath waren nothwendige Conſequenzen des oberſten
Zweckes des Geſetzes. Hieraus geht zugleich hervor, daß das Geſetz ſowohl
die Gemeindeverfaſſung als auch die Armenpflege berühren mußte, aber beide
nur ſo weit es die Aufgabe des Geſetzes erforderte. Es durfte hier auf keine
Weiſe in die Autonomie der Gemeinden und in die Communalgeſetzgebungen
der einzelnen Staaten eingegriffen, oder eine Entſcheidung über die Art der
Armenpflege gegeben werden. Vielmehr kam es hier nur darauf an, neben
dem Gemeindebürgerthum, deſſen Regelung den einzelnen Staaten und Com
munen verbleibt, und welches überall local und ſtaatlich verſchieden ſein, auch
eine Gemeindeangehörigkeit zu ſchaffen, welche in ganz Deutſchland die
ſelbe iſt, und deren Erwerb und Verluſt lediglich vom Reiche aus normirt
wird. Dieſe allgemeine deutſche Gemeindeangehörigkeit im Gegenſatz zu
dem particularen Gemeindebürgerthum iſt das Heimathsrecht. Eben ſo
wenig wie dieſes Heimathsrecht die ganze Communalverfaſſung regulirt,
ordnet die Beſtimmung wonach das Heimathsrecht den Anſpruch auf Un
terſtützung gewährt, ſchon die deutſche Armenpflege, denn mag die Armen-
pflege in den einzelnen Staaten Communalſache oder Sache des Staats,
oder größerer Communalverbände werden immer wird die Heimathsbe-
hörde das Jnſtitut bleiben müſſen, durch welches die Armenpflege vollzogen
wird. Hier kam es nur darauf an, den Bezirk zu beſtimmen, in welchem
Jeder berechtigt iſt ſobald ihn unverſchuldete Armuth trifft, nothdürftige
Unterſtützung in Anſpruch zu nehmen, ohne daß dadurch ſchon die urſprüng-
liche Quelle feſtgeſetzt werden ſollte, aus welcher dieſe Unterſtützung fließt.

Frankfurt, den 9. Febr. Auch in der ſogenannten
„Parlamentscorreſpondenz“ findet heute ein ſchon mehrſeitig
geäußerter, ja als Nothwendigkeit hingeſtellter Wunſch ſeinen
Ausdruck, daß nämlich der Zuſammentritt der preußiſchen Kam
mern verſchoben werden möge, bis das deutſche Verfaſſungswerk
von der Reichsverſammlung vollendet und ins Leben getreten
ſei. Dieſen Wunſch, ſagt die genannte Correſpondenz, kom
men die Geruchte über die noch keineswegs aufgegebene Abſicht
einer Aenderung des Berliner Cabinets aufs Glucklichſte ent
gegen. Wir wiſſen, daß einflußreiche Männer, welche auch
ſonſt ſchon zwiſchen der preußiſchen und deutſchen Politik als
Vermittler aufgetreten ſind, daran arbeiten, daß an die Stelle
eines Miniſteriums Brandenburg ein Miniſterium Vincke
trete. Und in der That ware ein ſolcher Miniſterwechſel die
conditio sine qua non fur einen Aufſchub der Berliner Ver
ſammlung im Sinn und Jntereſſe der deutſchen Sache.

Frankfurt, den 10. Febr. Se. k. Hoheit Prinz Adal
bert von Preußen wird, ſicherem Vernehmen nach, Montag,
den 12. d. M. von hier nach Berlin zuruckkehren. An dem
ſelben Tage begiebt ſich der bisher bei der deutſchen Eentralge
walt accreditirte k. neapolitaniſche Bevollmachtigte von hier auf
den ihm neuerdings übertragenen Botſchaftspoſten in Paris.

Bülletin. Se. kaiſerl. Hoh. der Erzherzog Reichsverweſer waren
zwar vergangene Nacht ein paar Mal durch ſtarken Huſten geſtört, je
doch genoſſen Höchſtdieſelben einen mehrſtündigen ruhigen Schlaf und
fühlen ſich heute etwas mehr geſtärkt. Frankfurt a. M., d. 10. Febr.
1849. Dr. Taubes, kaiſerlicher Rath.

Aus Baden, d. 6. Februar. Wenn nicht alle Anzei
chen trugen, ſchreibt die Kölner Zeitung, ſo dürfen wir dem
baldigen Ausbruch eines neuen republikaniſchen Aufſtandes in
nächſter Zeit entgegenſehen. Jn den demokratiſchen Vereinen
ſowohl als unter den Flüchtlingen herrſcht die auffallendſte Ruh-
rigkeit. Daß ſich aber, wie unlangſt ein Blatt berichtete, der
Abgeordnete Dr. Brentano an die Spitze dieſes neuen Aufſtan
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des ſtellen wird, können wir aus der beſten Quelle für ganz Botſchafter überreicht. Das Miniſterium läßt heute das
grundlos erklaren. mehrfach verbreitete Gerücht, nach welchem Faucher und Falloux

Wien, d. 4. Febr. Abermals iſt von Exceſſen gegen in Kurzem aus dem Kabinette ausſcheiden würden, fur grund
Soldaten zu berichten. Nachdem nicht nur auf dem Glacis, los erklaären.
ſondern mitten in der Stadt bei hellem Tage auf einen Offizier
geſchoſſen worden, hat man das Haus umzingelt und durch
ſucht. Das Reſultat iſt noch nicht bekannt geworden. Jndeſ-
ſen iſt ſeit heute Morgen das Civilſpital von Militair umzin-
gelt. Man hat daſelbſt ein bedeutendes Depot verborgener
Waffen gefunden und darauf eine äußerſt ſtrenge Nachſu en lautet: „Es beſtehen keine andern Vertrage, welche den Han-
chung, die ſich bis auf die Krankenbetten erſtreckte, vorgenom delsverkehr zwiſchen Großbritannien und den Herzogthümern
men. Jn der Vorſtadt Thury ſind an 2500 Gewehre frei- Schleswig und Holſtein regeln, als die zwiſchen der engliſchen
willig abgeliefert worden. Auf der Wieden hörte ein Wacht Krone und dem Könige von Danemark abgeſchloſſenen. Jn
poſten eine ſtarke Oetonation. Bei naherer Unterſuchung ergab dieſen Verträgen werden die Herzogthümer nicht beſonders als
es ſich, daß ein ſtark geladenes Gewehr in eine Rinne geworfen yerſchieden von andern Theilen des däniſchen Gebiets erwähnt;
worden war und alsbald losgehend den Lauf zerſprengte. und nach den allgemeinen Beſtimmungen dieſer Verträge iſt
Dem Vernehmen nach hatte ſich Gouverneur Welden dahin engliſchen Schiffen der Zutritt in die Häfen der Herzogthuümer,

Großbritannien und Jrlond.
London, d. 7. Februar. Die wichtigſte Stelle der be-

reits erwähnten Jnſtruktion Lord Palmerſtons über die
Rechte ſchleswig-holſteiniſcher Schiffe in engliſchen Ha-

geäußert, daß es kaum ohne erneuerten Kravall in Wien ab-
gehen, dann aber dies wohl der letzte ſein werde. Die Anfaälle
auf einzelne Wachtpoſten erregen übrigens bei allen Parteien die
gleiche Entrüſtung.

DHänemark.
Kopenhagen, d. 5. Febr. Die von Gerüchten ſchon

ſeit einigen Tagen verkündete Proclamation an die Nord-
ſchleswiger, uber deren kriegeriſchen Jnhalt die übertrieben-
ſten Angaben ſich verbreitet hatten beſchränkt ſich auf ein li
thographirtes Schreiben folgenden Jnhalts: Die Regie-
rung fordert im Namen des Konigs die treue Bevölkerung
Schleswigs auf, in ihrem Widerſtande gegen unrechtmäßige
Forderungen der Gewalt nicht mit Gewalt zu begegnen, in-
dem ſie gewiß ſein konnten daß der König nicht über den
Zeitraum hinaus, der urſprunglich fur die Dauer des Waf-
fenſtillſtandes vorgeſchrieben iſt, eine Verlängerung des uner-
träglichen Zuſtandes, der eine Folge der mangelhaften Aus-
fuhrung der Uebereinkunft ſei, zugeben werde. (Sp. 3.)

Frankreich.
Paris d. 8. Febr. Der Congreß in Bruſſel ſoll erſt

am 15. März zuſammentreten. Die „Patrie“ meldet hierüber
„„Die Mehrzahl der von den Machten hiefür ernannten Diplo-
maten befindet ſich hier in Paris. Die Conferenzen dürften
ſchwerlich vor dem 15. Marz eröffnet werden. Auch verſpricht
ſich Niemand ein ernſtliches Reſultat aus dieſen Unterhandlun-

gen für die italieniſche Frage. p.
Die Nationalverſammlung hat in ihrer geſtrigen

Sitzung mit 470 gegen 337 Stimmen das Amendement Lan-
zjuinais mit einigen von der Commiſſion nachträglich bean-
tragten Aenderungen angenommen. Es iſt demnach beſtimmt
worden 1) Die Wahlen finden an einem und demſelben Tage
in ganz Frankreich ſtatt. 2) Dieſer Tag wird der erſte Sonn-
tag nach dem definitiven Schluß der Wahlliſten ſein. 3) Die
gefetzgebende Verſammlung verſammelt ſich 14 Tage nach dem
Wahltag.“
ſammlung vor der Berathung des Budgets für 1849 nicht
auseinandergehen ſolle.
ſchloſſen, daß die Verſammlung, bevor ſie auseinandergeht, die
Geſetze über den Staatsrath, über die Verantwortlichkeit des
Präſidenten der Republik und der Miniſter vollenden, und

Sauteyra beantragte als Zuſatz, daß die Ver

Mit 445 gegen 373 wurde darauf be

und Schiffen der Herzogthümer der Zutritt in engliſchen Häfen
geſtattet. Daher koönnen, obgleich der Konig von Dänemark
nicht Koönig, ſondern Herzog von Holſtein und Schleswig iſt,
da dieſe localen Unterſcheidungen nicht in den Verträgen er-
wahnt ſind, die Fahrzeuge der Herzogthümer nur als daniſche
Schiffe in den engliſchen Hafen zugelaſſen werden, da kein Ver-
trag beſteht, der ihnen in ihrer localen Eigenſchaft als ſchles-
wigſche oder holſteiniſche Schiffe ein Recht oder ein Privilegium
giebt. Bei der gegenwärtigen Lage des Streites zwiſchen Dä-
nemark und den Herzogthumern iſt es vielleicht nicht angemeſs-
ſen, in der Anwendung dieſes formellen Punktes zu weit zu
gehen aber es iſt doch zu empfehlen, daß die Zollbeamten den
Eapitaänen der ſchleswigiſchen und holſteiniſchen Schiffe deutlich
auseinanderſetzen, daß ſie nur kraft der zwiſchen England und
Danemark beſtehenden Verträge die beanſpruchten Vortheile ge
nießen, und daß ſie daher, welchen Charakter ſie ſich auch ſelbſt
beilegen mögen und dieſen Charakter haben die Zollbeamten
aus Ruckſichtnahme nicht zu beſtreiten nur als daäniſche

Schiffe die beanſpruchten Privilegien genießen. Anders iſt es
mit der Erklärung holſteiniſcher Fahrzeuge, daß ſie deutſche
Schiffe ſeien, und es würde nicht angemeſſen ſein, dieſe Erkla-
rung anzunehmen, denn in Folge einer ſolchen Erklärung wur
den auf dieſe Schiffe die Verträge mit Dänemark nicht mehr
anwendbar ſein, ohne daß ſie die Wohlthat eines andern Ver-
trags genöſſen, da zwiſchen der engliſchen Krone und Deutſch
land kein Handelsvertrag beſteht, es auch thatſächlich gegenwar-
tig keinen beſtehenden Staat Deutſchland giebt, mit dem ein
Handelsvertrag geſchloſſen werden konnte. Wenn die Holſteiner
ſich Deutſche nennen, ſo meinen ſie, daß das Herzogthum Hol-
ſtein einen Theil des deutſchen Bundes ausmacht; aber Eng-
land hat mit dieſem Bunde nie einen Handelsvertrag abge-
ſchloſſen, und die Schiffe der Staaten, welche dieſen Bund bil-
deten, fanden in Einklange mit den beſtehenden Verträgen als
preußiſche, öſterreichiſche, hanſeatiſche c. und nicht unter der

Benennung deutſche Schiffe Zulaß.“
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Dramaturgiſche Mittheilungen über das Theater
der Stadt Halle.
Von G. Nauenburg.

(Oper.)
Am 8. Februar kam zum erſten Male A. Lortzings „Waffenſchmied“wenn die Zeit es ihr erlauben ſollte, auch noch das Budget mit neuen ſehr gelungenen und beifallswert hen Decorationen von

Perathen wird.
Lord Normanby, der bisher nur fur eine beſondere und

ſidenten der Republik ſein Beglaubigungsſchreiben als engliſcher
H. merkungen über den Componiſten und ſein Werk. Wie ſchon früher beeinſtweilige Sendung dahier accreditirt war, hat jetzt dem Pra merkt, gehört Lortzing zwar keineswegs zu den großen Originalgenies,

die neue Bahnen brechen und abgelebten Kunſtformalismus ſtürzen; wohl

Albert Bredew zur Aufführung. Ehe wir uns zur Darſtellung dieſer Oper
auf hieſiger Bühne wenden, geſtatte man uns wie ſichs gebührt, einige Be
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ſetzt; es iſt höchſt erfreulich, daß das Publikum die rühmenswerthen
Beſtrebungen der Direction immer allgemeiner und wärmer anerkennt; die

Direction und das ausübende Perſonal verdienen in der That Anerken-

ten noch etwas ſchärfer werden müſſen; die letzte Arie: „„Wir armen,

ger ſentimental vorgetragen, noch mehr Effect machen das Drollige
der Situation würde dann mehr zur Geltung gelangen.

als „Schmiedegeſell“ etwas zu fein und ritterlich; Liebenau iſt

genügender repräſentiren.

ner und abgerundeter ausfallen werden.
Die neuen Decorationen fanden lauten und gerechten Beifall. Möge die
Direction die bereits erworbene Theilnahme wahren.
blikum hat wahrhaft kunſtwürdige Beſtrebungen unter allen
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aber gehört er zu den wirklich lieben s würdigen Talenten, die viel dra
matiſches Geſchick und erprobte Theaterroutine beſitzen, die ihre Gabe in
das rechte Licht zu ſtellen wiſſen deren Tonweiſen von den Sängern mit
guſt und Liebe geſungen und von dem Publikum gern gehört werden. Der
Waffenſchmied ſtellt ſich ganz eben bürtig neben ſeine früheren Geſchwi-
ſter; die Oper ift reich an intereſſanten Effecten mag ſie immerhin die Er-
ſndung nicht zu einer großen Höhe erheben, mag ſie auch nicht in die tief
ſten Tiefen der muſikaliſchen Kunſt dringen, ſo erhält ſie ſich doch auf dem
Niveau des gebildeten, vernünftigen Muſikzuſtandes und bewegt ſich auf die

ſem Terrain mit Freiheit und Sicher heit.
Rellſtab ſehr richtig viel lieber,

Dies iſt uns, ſagt ſchon
als die Verzerrungen, die Capriol

ſprünge, die Schüſſe in Nebel oder Blau, die viele unſerer neuern Opern
componiſten thun, um hundertmal fehl zu treffen und zu greifen, ohne daß
ſie einmal den rechten Fleck berühren. Geſundheit iſt die erſte Be
dingung des Körpers dann folgen Schönheit in ihren tauſendfältigen
Schattirungen und Abſtufungen. Dieſer Geſundheit erfreut ſich, was uns
eortzing bisher gegeben in reicher Fülle. Sind die Arien, Duette c. an
ſprechend und melodiös, die Chöre friſch und chormäßig ſangbar, ſo beſteht

doch die Hauptſtärke des Componiſten jedenfalls in Anlegung und Durchfüh-
rung der größeren Enſemble-Sätze und Finale's. Hier pflegt er ſeine
Kräfte zu concentriren, wie ein Feldherr, der nach vielfältigen mehr

oder minder glücklichen Vorpoſtengefechten ſeine Streitmaſſen zuſammenzieht,
um eine Hauptſchlacht zu liefern hier zeigt Lortzing eine wahre Mei-

Der Componiſt theilt die muſikaliſchen und theatraliſchenſter ſchaft.
Maſſen ſo klar ein, daß fie immer verſtändlich für den Zuhörer bleiben.

Gruppen wie einzelne Charaktere, ja einzelne Phraſen, weiß er meiſter-
haft deutlich auseinander zu halten, und doch zu einer Totalwirkung zu-
ſammen zu ſtellen. Jn jeder Beziehung beſitzt er namentlich für das Ko

Technik.
Ueber die Darſtellung der Oper auf unſerer Bühne hat bereits ein

Anonymus in Nr. 34. des Couriers berichtet; er nennt dieſe erſte
Darſtellung „eine in aller Rückſicht ſehr gelungene“ dies iſt
nun nach meinem unmaßgeblichen Dafürhalten ſchlechthin unmöglich,
denn eine erſte Aufführung kann an Privatbühnen nicht in
aller Rückſicht ſehr gelungen ausfallen, ſie kann nicht durchaus
abgerundet ſein eine Opernaufführung kann nur durch mehrmalige Dar-
ſtellung in aller Rückſicht „„ſehr gelungen erſcheinen unzei
tiges Lob iſt gar kein Lob! ngs W ſchmifältig vorbereitet und durchaus anſtähndig ausgeſtattet in Scene ge

nung. Den Preis bei der erſten Darſtellung dieſer Oper möchte ich Herrn

wird ihr Spiel wohl noch freier und lebendiger ſich geſtalten im
Enſemble- Geſang und in den Arien wird die Ausſprache der Conſonan-

armen Mädchen ec.“ dürfte in etwas ſchnellerem Zeitmaße, und weni

Den Graf Lie-
benau gab Herr Knorr; anfänglich erſchien mir der verkleidete Graf

ein Ritter ohne Furcht und Tadel, voll warmer, lebendiger Empfindung,
und feueriger Liebe; als Schmiedegeſell, dem Meiſter Stadinger gegen-
äber, könnte er ſich wohl etwas mehr verſtellen. Herr Hachtmann gab

den Knappen im Spiel lebendig, aber ohne eigentlichen Humor; wenig
ſtens erſchien mir die Komik oft zu berechnet und forcirt; der Geſang
würde mehr befriedigen, wenn der Sänger ſich muſikaliſch namentlich tak
tiſch ſicherer fühlte jedenfalls würde Herr Kuhn die Partie des Georg

Die Jrmentraut führte nach des Herrn
D.An s Anſicht Frau Schüle „gut“ durch; mag ſein, aber demgynir u ulpn Schwarzen Bär Hr. Kaufm. Schmutz a. Düben.größten Theile des Publikums würde es doch nicht unangenehm ſein wenn

die erſte Arie vorläufig noch weg bliebe; der geſpendete Beifall war doch
wohl mehr Jronie als Wahrheit. Die Jrmentraut iſt eine drollige alte

Allerdings iſt der Waffenſchmied ſorg

miſche die glücklichſte Erfindungskraft und ausgebildetſte

ne

Töppe geben; er iſt als Hans Stadinger in ſeiner eigentlichen Sphäre,
genügt in muſikaliſcher Beziehung und iſt als Darſteller wahrhaft er-
götzlich. Frl. Henning erwarb ſich als Marie oft den rauſchendſten

Beifall bei abermaliger Wiederholung und beſſerem Geſundheitszuſtande
er

Engliſcher Hof:

Stadt Hamburg:

Perſonen Frequec der Magdeburg Leipziger
iſenbahn.

Bis incl. den 27. Januar e. wurden befördert 28,787 Perſonen.
Vom 28. Januar bis inel. 3. Februar e. inel.

786 Perſonen aus dem Zwiſchenverkehr 7,291 Perſonen.
36,078 Perſonen.Summa

Getreidepegife.
(Rach Berliner Scheffel und yreuß. Gelde.)

Halle, den 10. Februar.

Weizen 2 1 X 3 A bis 2 6 3Roggen W 28 9 1 2 6Gerſte 1 w. 2 6Hafer e 15 17 6Wagdeburg den 10. Februar. (Nach Wispeln.)

Weizen 42 6563 Gerſte 23 26Roggen 25 29 a Hafer 14 16
Quedlinburg den 7. Februar. (Nach Wispeln.)

Weizen 40 50 Gerſte 18 24Roggen 27 30 Hafer 15 17Rafſinirtes Rüböl, der Centner 14-14
Rüböl der Centner 13 13
Leiuöl, der Centner 11

Nordhauſen, den 10. Februar.
Weizen 1 15 V bis 1 24 Gerſte 24 bis 1Roggen 28 h 2 Hafer 15 2 20
Rüböl der Centner 14
Leinöl, der Centner 11

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 11. Februar Abends 6 Uhr am Unterpegel 6 Fuß 6 Zoll.
am 12. Februar Morgens 6 Uhr am Unterpegel 6 Fuß 6 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 10. Februar 6 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 11. bis 12. Februar.

Jm Kronprinzen: Hr. Aſſeſſor Schreiber a. Dresden. Die Hrrnu.
Kaufl. Straſſenreuter a. Erfurt, Bunſen a. Pforte, Leo a. Berlin,
Neumann a. Hamburg.

Stadt Zürich Die Hrrn. Partik. Vogel a. Hedeborn, Bindſeil u. Hr.
Kaufm. Stern a. Berlin. Die Hrrnu. Kaufl. Albrecht a. Leipzig,
Schwedler a. Altona, Engel a. Bremen, Reinecke a. Magdeburg,
Martens a. Hamburg. Hr. Jngen. Seamer a. England. Hr. Land
rath v. Pfannenberg a. Delitzſch. Hr. Oekon. Fölger a. Wiedemar.

Goldnen Ring Hr. Ger.Dir. Dietz a. Zörbig. Hr. Juſtitiar Göcking
u. die Hrrn. Kaufl. Quand a. Berlin, Heine a. Burgſtall.

Hr. Reg. Rath v. Reiner a. Danzig. Hr. Partik.
Arnold a. Königsberg. Hr. Reg. Rath Eilers a. Berlin. Hr.
Kaufm. Schulze a. Eiſenach.

Golduen Löwen Die Hrrn. Oekon. Schramm u. Schmidt a. Zeitz
Hr. Kaufm. Scharff a. Magdeburg. Hr. Apoth. Zähle a. Dresden.
Hr. Fabrik. Bauer a. Chemnitz. Hr. Lehrer Meyer a. Torgau.

Die Hrrn. Kaufl. Feiſt a. Frankfurt, Faillard a.
Braunſchweig Hallensleben a. Leipzig, Dietzen a. Berlin, Kloß a.
Frankfurt. Hr. Maſchinenbauer Hartmann a. Magdedurg. Mad.
Wolff m. Sohn a. Heiligenſtadt.

Hr. Fabrik. Ehr-
hardt a. Colditz. Hr. Oekon. Heller a. Schleuſingen. Hr. Conditor
Richter a. Naumburg. Hr. Buchhdlr. Dießler a. Fulda.

Jungfer und muß in Spiel und Geſang zum Lachen reizen, aber nicht Goldne Kugel Hr. MuſikDir. Gollmitz a. Berlin. Hr. Jtud. theol.
Gelächter erzeugen. Die Arie wurde weder rein noch angenehm ge
ſungen. Die übrigen Nebenpartieen genügten die Chöre wurden im An
fang des erſten Actes etwas unſicher,
Jm Ganzen gewährte die erſte Aufführung mannigfachen Kunſtgenuß und
es ſteht zu erwarten, daß die folgenden Darſtellungen immer gelunge-

Das Orcheſter war brav.

Das halleſche Pu

Umſtänden freudig anerkannt,

ſpäterhin viel präciſer vorgetragen. Zur Eiſenbahn:

v. Worling a. Leipzig. Hr. Pred. Franke a. Meiningen. Hr. Beam
ter Ziethen a. Jülich. Hr. Gutsbeſ. Zeitze a. Wallhauſen.

Die Hrrn. Kaufl. Schneider a. Weimar, Berger
a. Sohl a. Magdeburg. Hr. Dr. Carl u. Hr. Partik. Gillo
a. Dresden.



Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Jn der Stadt Kemberg ſoll eine
neue Thurmuhr beſchafft werden. Die Lie-
ferung des Werkes, ſo wie deſſen Aufſtel
Iung erfolgt im Wege der Minuslicitation.

Termin hierzu iſt auf
Dienstag den 6. März d. J.

Vormittags 10 Uhr
auf hieſigem Rathhauſe anberaumt, wo-
ſelbſt auch zu jeder Zeit des Tages die
Bedingungen eingeſehen werden können.

Kemberg, den 5. Februar 1849.
Der Magiſtrat.
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Die Strohhut- Wäſche und VBleiche
nimmt den 21. Februar ihren Anfang auch werden dieſelben geändert und moder-
niſirt. Ferner bemerken wir, daß wir ſelbſt Waſchen und Bleichen.

Die Putzhandlung von
J. W. Wieſe.

Eine große P
Durch zufaälligen günſtigen und billigen Einkauf in der Braunſchweiger Meſſe

artie Kattun.
verkaufe ich Kattun, à Elle x bis 21 die gekoſtet haben 4 u. 5
eine große Partie gemuſterte Camlots, breit, à Elle 6 Der Verkauf dauert

WMoritznur einige Tage. Cohn,
Leipziger Straße, alte Poſt.

400 ſind auf erſte Hypothek
zu verleihen Rathhausgaſſe Nr. 244.

Aufforderung.
Die Wahlmänner von Grafenhaynchen

und Umgegend werden erſucht, uns über
das Geſprach des Dr. Wiskott, ſowie
über den geſcheiterten Vergiftungsplan
aufzuklären.

Grafenhaynchen, den S. Febr. 1849.
Viele Bürger.

Ein gut erzogener Burſche kann unter
annehmbaren Bedingungen ſogleich in die
Lehre treten beim Gärtner Bär, Jager-
platz Nr. 1074.

Eine geſunde Amme vom Lande wird
ſogleich geſucht. Zu erfragen bei Mad.
Beck, Hebamme hierſelbſt, wohnhaft Mit-
telſtraßen- und Schulgaſſenecke.

Echte Teltower Rübchen und feinen
Sauerkohl empfiehlt M. Weber,

Schmeerſtraße Nr. 711.
m

Neunaugen (VBricken), alle
Sorten,

empfing ich einen großen Transport in
Commiſſion, kann daher die billigſten
Preiſe ſtellen und ausgezeichnet gute Waare
liefern. Heringshandlung von Boltze.

Sonntag den 18. Februar
ladet zum Concert und Ball ergebenſt ein

G. Gehre,
Reſtauration Stumsdorf.

Zur Warnung
für diejenigen Subjecte, welche ſich das
unerlaubte Jagen auf unſern Feldern er-
lauben, daß wir in Gemeinſchaft mit un
ſerm Herrn Pachter jede Contravention
ſtreng werden ahnden müſſen.

Gemeinde Holleben.

Aechten Limburger Käſe à St. 7 und 8 Sgr., ſehr fetten
beſten Schweizer und Kräu-Rahmkäſe à St. 6 gr. 13/, Pfd. ſchwer,

ter-Kaſe à 7 ſo wie ParmeſanKaäſe empfing C. Kramm.
2è])jq]ng

Saämmtliche Mühlenbeſitzer des Bit-
terfelder Kreiſes werden zur Beſpre-
chung unſerer Jntereſſen auf Montag den
19. Februar Vormittags 11 Uhr auf die
Preuß. Krone bei Bitterfeld eingeladen.

Naundorfer Mühle bei Delitzſch.
C. F. Weiſe.
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Conceert- Anzeige.
Unterzeichneter beehrt ſich Muſikfreun-

den ergebenſt anzuzeigen, daß
Freitag den 16. d. Mts.

in meinem Lokale Concert ſtattfindet,
aufgeführt vom Wohll. Muſikcorps des
19ten Jnf.-Reg., wozu von Nah und
Fern hierdurch ergebenſt einladet

Nach beendigtem Concert iſt Ball.
Anfang 7 Uhr.

Wettin, den 11. Februar 1849.
W. C. Gruneberg.

Guts- Verkauf.
Ein in der Grafſchaft Mansfeld belege

nes Freigut mit 14 Hufen Land, ſoll mit
ſämmtlichem lebenden und todten Jnven-
tario und allen Vorräthen, wie es geht
und ſteht, ſogleich für den Preis von
50,000 mit nur 15 bis 20,000
Anzahlung verkauft werden. Zu bemer-
ken iſt, daß das Gut circa 2000 jahr
liche Neben-Revenüen hat. Der jetzige
Viehſtand beſteht aus 10 Stuück Pferden,
einigen 30 Stück Rindvieh, 12 Stück
Zuchtſauen, ſchöner und diverſe Laäufer,
circa 600 Schaafe ec., und wird uüberhaupt
auf frankirte Anfragen unter der Chiffre
L. F. poste restante Kisleben nähere
Auskunft ertheilt werden.

Ananas
empfiehlt C. L. Blau.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Nachricht für Aeltern.
Zur gemeinſchaftlichen Erziehung mit

meinem eilfjährigen Sohne unter Mitwir-
kung eines in den Sprachen, der Muſtik,
Mathematik und anderen Schulwiſſenſchaf-
ten tüchtigen Candidaten der Theologie
ſuche ich einige Knaben in dem Alter von
9 12 Jahren, welche für Schulpforta
oder eine Gewerbeſchule vorbereitet werden
ſollen. Gruündlicher Unterricht und gewiſ-
ſenhafte Pflege kann unter vortheilhaften

GeneigteBedingungen verbürgt werden.
Anfragen werden portofrei erbeten.

Eisdorf bei Lützen, den 10. Febr. 1849.
Ernſt Günther, Paſtor.

Ein militairfreier unverheiratheter Kunſt-
gärtner ſucht Stellung. Adreſſen mit
A. E. bezeichnet erbittet ſelber franco an
die Expedition des Couriers einzuſenden.

Zwei Penſionaire finden nahe am Wai
ſenhauſe eine freundliche und liebevolle
Aufnahme. Nähere Nachricht wird Stein-
weg Nr. 1688 eine Treppe hoch ertheilt.

Einen cautionsfaähigen Schafmeiſter
d zum 25. Mai das Königl. Vorwerk

ettin.
Ein vierjaähriges Kutſch oder Reitpferd,

ſächſiſches Geſtuüt, iſt zu verkaufen bei
Strumpf in Möderau.

Ein Roßwerk oder Pferdegöbel, in gu-
tem Zuſtande, ſtehet billig zu verkaufen
bei dem Weißgerbermeiſter C. Dieſel in
Schkeuditz.

Morgen, Mittwoch, den 14. Februar
Militair- Concert

im Thüringer Eiſenbahnhof- Saale. An
fang 32 Uhr. Buchbinder, Muſikmſtr.
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Beilage zu Nr. 36 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Dienſtag, den 13. Februar 1849.

Deutſchland.
Dießdeutſche Reichsverfaſſung.

Halle, d. 11. Februar. Jm Nachfolgenden theilen wir
unſern Leſern die deutſche Reichsverfaſſung, wie ſie aus der er-

ſten Berathung hervorgegangen iſt, im Zuſammenhange und
nach den ſtenographiſchen Berichten zuſammengeſtellt mit. Bin-
nen Kurzem wird ſie einer zweiten Leſung oder Prufung un-

terworfen und definitiv feſtgeſtellt werden.

Abſchnitt I.
Das Reich.Artikel I.

1. Das deutſche Reich beſteht aus dem Gebiete des
bisherigen deutſchen Bundes. Die Verhaltniſſe des Her-
zogthums Schleswig und die Grenzbeſtimmung im Großherzog-
thum Poſen bleiben der definitiven Ordnung vorbehalten.

Artikel II.
2. Kein Theil des deutſchen Reichs darf mit nichtdeut-

ſchen Landern zu einem Staate vereinigt ſein. (Angenommen
mit 340 gegen 76 Stimmen.)

3. Hat ein deutſches Land mit einem nichtdeutſchen
Lande daſſelbe Staatsoberhaupt, ſo iſt das Verhaltniß zwiſchen
beiden Landern nach den Grundſatzen der reinen Perſonalunion
zu ordnen. (Angenommen mit 316 gegen 90 Stimmen.)

4. Das Staatsoberhaupt eines deutſchen Landes, wel-
ches mit einem nichtdeutſchen Lande in dem Verhaltniß der Per-
ſonalunion ſteht, muß entweder in ſeinem deutſchen Lande reſi-
diren oder es muß auf verfaſſungsmaßigem Wege in demſelben

eine Regentſchaft eingeſetzt werden, zu welcher nur Deutſche be-
rufen werden duürfen.

5. Abgeſehen von den bereits beſtehenden Verbindun-
gen deutſcher und nichtdeutſcher Länder ſoll kein Staatsober-
haupt eines nichtdeutſchen Landes zugleich zur Regierung eines
deutſchen Landes gelangen, noch darf ein in Deutſchland regie-
render Fuürſt, ohne ſeine deutſche Regierung abzutreten, eine

fremde Krone annehmen.
Artikel III.

9. 6. Die einzelnen deutſchen Staaten behalten ihre Selbſt
ſtändigkeit, ſo weit dieſelbe nicht durch die Reichsverfaſſung be

ſchrankt iſt; ſie haben alle ſtaatlichen Hoheiten und Rechte, ſo-
weit dieſe nicht der Reichsgewalt ausdrucklich ubertragen ſind.

Abſchnitt II.
D i e W 4 gewarntArtikel I.

9. 7. Die Reichsgewalt ubt dem Auslande gegenüber die
voölkerrechtliche Vertretung Deutſchlands und der einzelnen deut-
ſchen Staaten ausſchließlich aus.
ſandte und Konſuln an.

Die Reichsgewalt ſtellt Ge-

9. 8. Die einzelnen deutſchen Regierungen haben nicht das
Recht, ſtändige Geſandte zu empfangen oder ſolche zu halten.

9. Die einzelnen deutſchen Regierungen ſind befugt,
Verträge mit anderen deutſchen Regierungen abzuſchließen.
Jhre Befugniß zu Verträgen mit nichtdeutſchen Regierungen
beſchränkt ſich auf Gegenſtande des Privatrechts, des nachbarli-
chen Verkehrs und der Polizei.

10. Alle nicht rein privatrechtlichen Vertrage, welche
eine deutſche Regierung mit einer andern deutſchen oder nicht
deutſchen abſchließt, ſind der Reichsgewalt zur Kenntnißnahme

Sie führt den diplomatiſchen Verkehr,
ſchließt die Bundniſſe und Verträge mit dem Auslande, na-
mentlich auch die Handels und Schifffahrtsverträge, ſo wie die

Auslieferungsverträge ab. Sie ordnet alle voölkerrechtlichen Maß-
regeln an.

und, inſofern das Reichsintereſſe dabei betheiligt iſt, zur Be
ſtäatigung vorzulegen.

Artikel II.
F. 11. Der Reichsgewalt ſteht ausſchließlich das Recht des

Krieges und Friedens zu.

Artikel III.
d. 12. Der Reichsgewalt ſteht die geſammte bewaffnete

Macht Deutſchlands zur Verfügung.
J. 13. Das Reichsheer beſteht aus der geſammten, zum

Zweck des Kriegs beſtimmten Landmacht der einzelnen deutſchen
Staaten. Der Reichsgewalt ſteht es zu, die Große und
Beſchaffenheit derſelben zu beſtimmen. Diejenigen Staaten,
welche als Kontingent weniger als 6000 Mann ſtellen, geben
in Beziehung auf das Heerweſen ihre Selbſtſtändigkeit auf, und
werden in dieſer Beziehung entweder unter ſich in größere
Ganze verſchmolzen, welche dann unter der unmittelbaren Lei-
tung der Reichsgewalt ſtehen, oder, inſofern dieſe Verſchmelzung
nicht fur angemeſſen befunden wird, einem angrenzenden groöße
ren Staate angeſchloſſen. Jn beiden Fällen haben die Landes-
regierungen dieſer kleinen Staaten keine weitere Einwirkung auf
das Heerweſen, als ihnen von der Reichsgewalt oder dem gro
ßern Staate ausdruücklich übertragen worden.

d. 14. Die Reichsgewalt hat in Betreff des Heerweſens
die Geſetzgebung und die Organiſation. Sie uüberwacht deren
Durchführung in den einzelnen Staaten durch fortdauernde
Controle.

15. Jn den Fahneneid iſt die Verpflichtung zur Treue
gegen das Reichsoberhaupt und die Reichsverfaſſung an erſter
Stelle aufzunehmen.

16. Alle durch Verwendung von Truppen zu Reichs
zwecken entſtehenden Koſten, welche den durch das Reich feſt
geſetzten Friedensſtand überſteigen, fallen dem geſammten Reiche
zur Laſt.

17. Ueber eine allgemein fur ganz Deutſchland gleiche
Wehrverfaſſung ergeht ein beſonderes Reichsgeſetz.

9. 18. Die Ernennung der Generale geſchieht auf Vor-
ſchlag der Einzelregierung durch die Reichsgewalt. Fur den
Krieg ernennt die Reichsgewalt die kommandirenden Generale
der auf den verſchiedenen Kriegstheatern operirenden ſelbſtſtaän
digen Corps, ſowie das Perſonale der Hauptquartiere dieſer
Armeen und Corps.

9. 19. Der Reichsgewalt ſteht die Befugniß zu, Reichs
feſtungen anzulegen, und in ſo weit die Sicherheit des Reichs
es erfordert, vorhandene Feſtungen gegen billige Ausgleichung,
namentlich für das überlieferte Kriegsmaterial, zu Reichsfeſtun
gen zu erklären. Die Reichsfeſtungen werden auf Reichs
koſten unterhalten.

20. Die Seemacht iſt ausſchließlich Sache des Rei-
ches. Ess iſt keinem Einzelſtaate geſtattet, Kriegsſchiffe für
ſich zu halten, noch Kaperbriefe auszugeben. Die Beman-
nung der Flotte bildet einen Theil der geſetzlich feſtgeſtellten
Wehrmacht; ſie iſt jedoch unabhangig von der Landmacht.
Diejenigen Staaten welche Mannſchaft fur die Flotte ſtellen,
erfüllen dadurch einen Theil der ihnen obliegenden Bundes-
pflicht. Die Ernennung der Offiziere und Beamten der
Seemacht geht allein vom Reiche aus. Der Reichsgewalt
liegt die Sorge fur die Ausrüſtung, Ausbildung und Unterhal-
tung der Kriegsflotte, und die Anlegung, Ausrüſtung und Un
terhaltung von Kriegshaäfen und Seearſenalen ob. Ueber
die zur Errichtung von Kriegshafen und Marine-Etabliſſements
nöthigen Enteignungen, ſowie über die Befugniſſe der dabei an



10
zuſtellenden Reichsbehörden beſtimmen die zu erlaſſenden Reichs
geſetze.

Artikel IV.
21. Die Schifffahrtsanſtalten am Meere und in den

Mündungen der deutſchen Flüſſe (Häfen, Seetonnen, Leucht-
ſchiffe, das Lootſenweſen, das Fahrwaſſer u. ſ. w.) ſind der
Führſorge der einzelnen Uferſtaaten überlaſſen ſie unterhalten
dieſelben aus eignen Mitteln.

22. Die Reichsgewalt hat die Oberaufſicht über dieſe
Anſtalten und Einrichtungen. Es ſteht ihr zu, die betreffen-
den Staaten zu gehoööriger Unterhaltung derſelben anzuhalten,
auch dieſelben aus den Mitteln des Reiches zu vermehren und
zu erweitern.

23. Die Abgaben, welche in den Seeuferſtaaten von
den die Schifffahrtsanſtalten benutzenden Schiffen und deren
Ladungen erhoben werden, dürfen die zur Unterhaltung dieſer
Anſtalten nöthigen Koſten nicht überſchreiten. Sie unterliegen
der Genehmigung der Reichsgewalt.

24. Jn Betreff dieſer Abgaben ſind alle deutſchen Schiffe
und deren Ladungen gleichzuſtellen. Eine höhere Belegung frem-
der Schiffe kann nur von der Reichsgewalt ausgehen. Die
Mehrabgabe von fremder Schifffahrt fließt in die Reichskaſſe.

Artikel V.
9. 25. Die Reichsgewalt hat das Recht der Geſetzgebung

und Oberaufſicht uber die fur Schiffe oder Floöße fahrbaren
Flüſſe und die Mundungen der in dieſelben fallenden Nebenge-
waſſer, über die dem allgemeinen Verkehr dienenden Kanale
und Seen, den Schifffahrtsbetrieb und die Floößerei auf dieſen
Waſſerſtraßen, ſowie uber alle Verhaltniſſe und Abgaben, wel-
che darauf von direktem Einfluſſe ſind. (Angenommen mit 207
gegen 200 Stimmen.)

26. Alle deutſchen Fluüſſe ſind fur die deutſche Schiff-
fahrt und Floößerei frei von Flußzöllen. Bei den mehrere
Staaten durchſtrömenden oder begrenzenden Flüſſen tritt für
die Aufhebung dieſer Flußzoolle eine billige Ausgleichung ein.
Wie und mit welchen Mitteln fur die Erhaltung und Verbeſ-
ſerung der Schifffahrt dieſer Flüſſe geſorgt werden ſoll, beſtimmt
ein Reichsgeſetz.

27. Die Hafen-, Krahn-, Waag-, Lager, Schleußen-
und dergleichen Gebühren in den an dieſen Flüſſen und den
Müuündungen der Nebenflüſſe gelegenen Orten unterliegen der
Geſetzgebung und Oberaufſicht des Reichs. Es darf in Be-
treff dieſer Gebühren eine Vergünſtigung der Angehörigen eines
deutſchen Staates vor denen andrer deutſchen Staaten nicht
ſtattfinden.

28. Flußzolle und Schifffahrtsabgaben dürfen auf fremde
Schiffe und deren Ladungen durch die Reichsgewalt gelegt wer
den. Jedoch bleiben fur dieſelben bis zum Erlaß neuer Be
ſtimmungen oder bis zu weiterer Anordnung die gegenwartigen
fortbeſtehen.

Artikel VI.
29. Die Reichsgewalt hat über das geſammte deut-

ſche Eiſenbahnweſen das Recht der Geſetzgebung und Oberauf-
ſicht, ſo weit ſie es zum Schutze des Reichs und im Jntereſſe
des allgemeinen deutſchen Verkehrs für nothwendig oder zweck-
mäßig erachtet.

d. 30. Unter denſelben Vorausſetzungen hat die Reichs
gewalt das Recht, Eiſenbahnen anzulegen oder deren Anlage zu
bewilligen, ſowie vorhandene Eiſenbahnen auf dem Wege der
Enteignung zu erwerben. Die Benutzung der Eiſenbahnen
ſteht der Reichsgewalt jederzeit gegen Entſchaädigung frei.

31. Bei der Anlage oder Bewilligung von Eiſenbah-
nen durch die einzelnen Staaten iſt die Reichsgewalt befugt,

den Schutz des Reichs und das Jntereſſe des allgemeinen deut
ſchen Verkehrs wahrzunehmen.

32. Der Reichsgewalt ſteht die Geſetzgebung und Ober-
aufſicht über die den allgemeinen deutſchen Verkehr vermitteln-
den, oder zum Schutze des Reichs nothwendigen Heer- und
Landſtraßen ingleichen über die Erhebung von Chauſſee- und
Wegegeldern und ähnlichen Abgaben auf ſolchen Straßen zu.

Der Reichsgewalt ſteht das Recht zu, zum Schutze des
Reichs oder im Jntereſſe des allgemeinen deutſchen Verkehrs,
Landſtraßen zu bauen, Kanale anzulegen, Flüſſe ſchiffbar zu
machen oder deren Schiffbarkeit zu erweitern. Sie hat fur die
Unterhaltung der ſo gewonnenen Verkehrswege zu ſorgen. Die
bei derartigen Fluß- und Kanalbauten gewonnenen Vorlandun-
gen gehören dem Reich.

Artikel VII.
33. Das deutſche Reich ſoll Ein Zoll- und Handels-

gebiet bilden, umgeben von gemeinſchaftlicher Zollgrenze, mit
Wegfall aller Binnenzoölle. Die Ausſonderung einzelner Orts-
und Gebietstheile aus der Zolllinie bleibt der Reichsgewalt vor
behalten. Der Reichsgewalt bleibt es ferner vorbehalten,
auch außerdeutſche Lander und Landestheile mittelſt beſonderer
Verträge dem deutſchen Zollgebiete anzuſchließen.

34. Die Reichsgewalt ausſchließlich hat die Geſetzgebung
über das ganze Zollweſen, ſowie uüber gemeinſchaftliche Pro-
duktions- und Verbrauchsſteuern. Welche Produktions- und
Verbrauchsſteuern gemeinſchaftlich ſein ſollen,
Reichsgeſetzgebung.

d. 35. Die Erhebung und Verwaltung der Zoölle, ſowie
der gemeinſchaftlichen Produktions- und Verbrauchsſteuern, ge-
ſchieht. nach Anordnung und unter Oberaufſicht der Reichsge-
walt. Aus dem Ertrage wird ein beſtimmter Theil nach Maß-
gabe des Budgets fur die Ausgaben des Reichs vorweg genom-
men. Das Uebrige wird an die einzelnen Staaten vertheilt.
Ein beſonderes Reichsgeſetz wird hierüber das Nähere feſtſtellen.

9. 36. Die einzelnen deutſchen Staaten ſind nicht befugt,
auf Guüter, welche über die Reichsgrenze ein und ausgehen,
Zölle zu legen.

37. Auf welche Gegenſtände die einzelnen Staaten
Produktions- oder Verbrauchsſteuern fur Rechnung des Staa-
tes oder einzelner Gemeinden legen dürfen, und welche Bedin-
gungen und Beſchränkungen dabei eintreten ſollen, wird durch
die Reichsgeſetzgebung beſtimmt.

38. Die Reichsgewalt hat die Geſetzgebung uüber den
Handel und die Schifffahrt und uberwacht die Ausführung der
darüber erlaſſenen Geſetze.

39. Erfindungspatente werden ausſchließlich von Reichs
wegen auf Grundlage eines Reichsgeſetzes ertheilt. Auch ſteht
der Reichsgewalt ausſchließlich die Geſetzgebung gegen den Nach-
druck von Büchern, gegen unbefugte Nachahmung von Kunſt-
werken, Fabrikzeichen, Muſtern und Formen und gegen andre
Beeintrachtigungen des geiſtigen Eigenthums zu.

Artikel VIII.
40. Der Reichsgewalt ſteht die Geſetzgebung und Ober-

aufſicht über das Poſtweſen im deutſchen Reiche zu, namentlich
über Organiſation, Tarife, Tranſit, Portotheilung und die Ver
hältniſſe zwiſchen den einzelnen Poſtverwaltungen. Dieſelbe
ſorgt für eine gleichmäßige Anwendung der Geſetze durch Voll
zugsverordnungen und uüberwacht deren Durchführung in den
einzelnen Staaten durch fortdauernde Kontrole. Die Poſt
ſoll nur im Sinne der Erleichterung und Befoörderung des Ver
kehrs eingerichtet und verwaltet werden.

41. Poſtverträge mit ausländiſchen Poſtverwaltungen
dürfen nur Seitens der Reichsgewalt geſchloſſen werden. Wo

beſtimmt die



legen und ihre Anlage zu bewilligen. Andre Zahlungsmittel
als Gold und Silber können nur mit Genehmigung der Reichs-

aufzunehmen.

Fällen Anleihen zu machen oder ſonſtige Schulden zu kontrahiren.

Reichspoſtverträge geſchloſſen werden, erlöſchen die Verträge mit
einzelnen deutſchen Poſtverwaltungen.

42. Die Reichsgewalt hat die Befugniß, ſoweit es ihr
nöthig ſcheint, das deutſche Poſtweſen für Rechnung des Reichs
in Gemäßheit eines zu erlaſſenden Reichsgeſetzes zu uüüberneh-
men, vorbehaltlich billiger Entſchädigung wohlerworbener Pri-
vatrechte.

43. Die Reichsgewalt iſt befugt, Telegraphenlinien an
zulegen und die vorhandenen zu benutzen, oder auf dem Wege
der Enteignung zu erwerben. Weitere Beſtimmungen hierüber,
ſowie uber Benutzung von Telegraphen fur den Privatverkehr,
ſind einem Reichsgeſetze vorbehalten.

Artikel IX.
9. 44. Die Reichsgewalt hat die Geſetzgebung und Ober

aufſicht über das Münzweſen. Es liegt ihr ob, fur ganz
Deutſchland daſſelbe Munzſyſtem einzuführen. Sie hat das
Recht, Reichsmünzen zu pragen.

45. Der Reichsgewalt liegt es ob, in Deutſchland daſ-
ſelbe Syſtem fur Maß und Gewicht, ſowie fur den Feingehalt
der Gold- und Silberwaaren zu begrunden.

J. 46. Die Reichsgewalt hat das Recht der Geſetzgebung
und Oberaufſicht uber das Bankweſen, ſowie uber die Ausgabe
von Papiergeld in Deutſchland. Sie iſt befugt, Banken anzu-

gewalt als geſetzlich erklärt werden.

Artikel X.
d. 47. Die Ausgaben fur alle Maßregeln und Einrichtun-

gen, welche von Reichswegen ausgeführt werden, ſind von der
Reichsgewalt unmittelbar zu beſtreiten.

48. Die Reichsgewalt hat das Recht, inſoweit die ſon-
ſtigen Einküunfte nicht ausreichen, Reichsſteuern aufzulegen und
zu erheben oder erheben zu laſſen, ſowie Matricularbeiträge

49. Die Reichsgewalt iſt befugt, in außerordentlichen

Artikel XI.50. Den Umfang der Gerichtsbarkeit des Reichs be
ſtimmt der Abſchnitt vom Reichsgericht.

Artikel XIIl.
51. Der Reichsgewalt liegt es ob, die kraft der Reichs

verfaſſung allen Deutſchen verburgten Rechte oberaufſehend zu
wahren, ſowie die geſetzlichen Normen fur den Erwerb und Ver

luſt des Reichs und Staatsbürgerrechts feſtzuſtellen.
9. 52. Der Reichsgewalt liegt die Wahrung des Reichs-

friedens ob. Sie hat die fur die Aufrechterhaltung der innern
Sicherheit und Ordnung erforderlichen Maßregeln zu treffen:

wenn ein deutſcher Staat von einem andern deutſchen Staate
in ſeinem Frieden geſtört oder gefahrdet wird 2) wenn in ei-
nem deutſchen Staate die Sicherheit und Ordnung durch Ein-
heimiſche oder Fremde geſtort oder gefährdet wird. Doch ſoll
in dieſem Falle von der Reichsgewalt nur dann eingeſchritten
werden, wenn die betreffende Regierung ſie ſelbſt dazu auffor-
dert, es ſei denn, daß dieſelbe dazu notoriſch außer Stande iſt
oder der gemeine Reichsfrieden dadurch bedroht erſcheint; 3)
wenn die Regierung eines deutſchen Staates die Verfaſſung
deſſelben eigenmachtig aufhebt oder verändert und durch das

W des Reichsgerichts unverzugliche Hülfe nicht zu erwir-
en iſt.

53. Die Maßregeln, welche von der Reichsgewalt zur
Wahrung des Reichsfriedens ergriffen werden koönnen, ſind:
1) Erlaſſe; 2) Abſendung von Kommiſſarien 3) Abſendung
bewaffneter Macht.
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d. 54. Der Reichsgewalt ſteht es zu, unbeſchadet des
durch die Grundrechte garantirten freien Vereins und Verſamm-

allgemeine Geſetze über das Aſſociationsweſen zu
erlaſſen.

9. 55. Die Reichsgewalt iſt befugt, im Jntereſſe des Ge
ſammtwohles allgemeine Maßregeln fur die Geſundheitspflege
zu treffen.

Artikel XVIII.
9. 56. Die Reichsgeſetzgebung hat fur die Aufnahme of-

fentlicher Urkunden diejenigen Erforderniſſe feſtzuſtellen, welche
ihre Gültigkeit in ganz Deutſchland ſichern.

57. Der Reichsgewalt ſteht das Recht der Geſetzgebung
zu, ſoweit es zur Ausführung der ihr verfaſſungsmäßig über
tragenen Befugniſſe und zum Schutz der ihr überwieſenen An
ſtalten erforderlich iſt, ſowie in allen Fällen, wo ſie für das
Geſammtintereſſe Deutſchlands die Begründung gemeinſamer

Einrichtungen und Maßregeln nothwendig findet.
d. 58. Der Reichsgewalt liegt ob, durch die Erlaſſung

allgemeiner Geſetzbücher über bürgerliches Recht, Handels und
Wechſelrecht, Strafrecht und gerichtliches Verfahren die Rechts
einheit im deutſchen Volke zu begründen.

9. 59. Alle Geſetze und Verordnungen der Reichsgewalt
erhalten durch ihre Verkündung von Reichswegen verbindliche
Kraft.

Artikel XIV.
60. Die Anſtellung von Reichsbeamten geht vom Reich

aus. Die Dienſtpragmatik des Reichs wird ein Richsgeſetz
feſtſtellen.

Das Reichsgericht.d. 1. Die dem Reichsgericht zuſtehende Gerichtsbarkeit
wied durch ein Reichsgericht ausgeuübt.

9. 2. Zur Zuſtandigkeit des Reichsgerichts gehören:
a) Streitigkeiten zwiſchen der Reichsgewalt und den Einzel-

ſtaaten über den Umfang ihrer Befugniſſe.
b) Streitigkeiten aller Art, politiſche und rechtliche, zwiſchen

den einzelnen deutſchen Staaten. Gewillkürte Austrage
ſind nur zulaſſig, inſoweit durch die Entſcheidung der
Streitfragen ein Reichsintereſſe nicht berührt wird.

c) Streitigkeiten über die Thronfolge, Regierungsfahigkeit
und Regentſchaft in den einzelnen Staaten.

d) Streitigkeiten zwiſchen der Regierung des Einzelſtaates
und deſſen Volksvertretung über die Guültigkeit oder Aus
legung der Landesverfaſſung oder wegen Nichtvollziehung
ihrer Beſtimmungen.

e) Klagen der Angehörigen eines Einzelſtaates gegen die Re
gierung deſſelben, wegen Aufhebung, Verletzung oder ver
faſſungswidriger Veranderung der Landesverfaſſung.

Klagen der Angehoörigen eines Einzelſtaates gegen die Re
gierung deſſelben, ſowie gegen die Reichsregierung wegen
erlittener Verletzung eines dem deutſchen Volke gewahr-
leiſteten Grundrechts.

g) Klagen gegen den Reichsfiscus.
Klagen gegen deutſche Staaten, wenn die Verpflichtung,
dem Anſpruche Genüge zu leiſten, zwiſchen mehrern Staa-
ten zweifelhaft oder beſtritten iſt, desgleichen, wenn die
Verpflichtung mehrere Staaten zugleich trifft.

Strafgerichtsbarkeit über die Anklagen gegen die Reichs-
miniſter, wegen Verletzung der Reichsverfaſſung, ſowie
wegen aller im Geſetze über die Verantwortlichkeit der
Reichsminiſter genannten Verbrechen.
Strafgerichtsbarkeit über die Anklagen gegen die Miniſter
der Einzelſtaaten wegen Verletzung der Reichs oder Lan
desverfaſſung.
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Strafgerichtsbarkeit in den Fällen des Landes und Hoch
verraths gegen das Reich.

m) Beſchwerden wegen verweigerter oder gehemmter Rechts
pflege, wenn die landesgeſetzlichen Mittel der Abhuülfe er
ſchöpft ſind.

n) Streitigkeiten zwiſchen der Reichsverſammlung oder den
geſetzgebenden Körpern des Reichs unter ſich und der
Reichsregierung, welche die Auslegung der Reichsverfaſ-
ſung betreffen, wenn die ſtreitenden Theile ſich vereinigen,
die Entſcheidung des Reichsgerichts einzuholen.

3. Ueber die Frage, ob ein Fall zur Entſcheidung des
Reichsgerichts geeignet ſei, erkennt einzig und allein das Reichs-
gericht ſelbſt.

4. Ueber die Einſetzung und Organiſation des Reichs-
gerichts, über das Verfahren und die Vollziehung der reichsge-
richtlichen Entſcheidungen und Verfügungen wird ein beſonderes
Geſetz ergehen.

Der Reichstag.Artikel I.
Der Reichstag beſteht aus zwei Häuſern, dem Staa-

tenhaus und dem Volkshaus.
Artikel II.

2. Das Staatenhaus wird gebildet aus den Vertretern
der deutſchen Staaten.

3. Die Zahl der Mitglieder vertheilt ſich nach folgen-
dem Verhaltniß: Preußen 40, Oeſterreich mit Liechtenſtein 36,
Baiern 46, Sachſen 10, Hannover 10, Wüuürtemberg mit Ho-
henzollern Hechingen und Sigmaringen 10, Baden S8, Kurheſ-
ſen 6, Großherzogthum Heſſen und Heſſen-Homburg 6, Hol-
ſtein (Schleswig, ſiehe Reich d. 1) und Lauenburg 6, Mecklen-
burg Schwerin und Strelitz 6, Luxemburg und Limburg 2,
Braunſchweig 2, Naſſau 4, Weimar, Gotha, Hildburghauſen,
Altenburg, Rudolſtadt, Sondershauſen und die reußiſchen Für-
ſtenthümer 6, Oldenburg 2, Waldeck, Schaumburg-Lippe, Lippe-
Detmold 1, Deſſau, Bernberg und Köthen 1, Luübeck 1,
Frankfurt 1, Bremen 1, Hamburg 1.

4. Die Mitglieder des Staatenhauſes werden zur Halfte
durch die Regierung und zur Halfte durch die Volksvertretung
der Staaten ernannt. Wo zwei Kammern beſtehen, wahlen
dieſe in gemeinſamer Sitzung nach abſoluter Stimmenmehrheit.

d. 5. Jn denjenigen Staaten, welche nur ein Mitglied
ins Staatenhaus ſenden, ſchlägt die Regierung drei Kandidaten
vor, aus denen die Volksvertretung mit abſoluter Stimmen-
mehrheit wahlt.

6. Wo mehrere Staaten zu gemeinſamer Vertretung
im Staatenhauſe verbunden ſind, haben dieſe über die gemein-
ſchaftlich vorzunehmende Wahl ein Abkommen unter einander zu
treffen. Das Prinzip der Theilung der Wahlberechtigung zwi-
ſchen Regierung und Volksvertretung darf dabei nicht verletzt
werden. Das ganze Abkommen iſt der Reichsregierung zur Ge-
nehmigung vorzulegen.

7. Wenn mehrere deutſche Staaten zu einem Ganzen
verbunden werden ſo entſcheidet ein Reichsgeſetz uber die da-
durch etwa nothwendig werdende Abänderung in der Zuſam-
menſetzung des Staatenhauſes.

d. 8. Mitglied des Staatenhauſes kann nur ein Solcher
werden, welcher 1) Staatsbürger desjenigen Staates oder
Staatsverbandes (ſ. d. 6) iſt, welcher ihn ſendet 2) das 30ſte
Lebensjahr zurückgelegt hat; 3) ſich im vollen Genuß der bur
gerlichen und ſtaats bürgerlichen Rechte befindet.

9. 9. Die Mitglieder des Staatenhauſes werden auf 6
Jahre gewählt. Sie werden alle 3 Jahre zur Hälfte erneuert.
Bei außerordentlichen Reichstagsverſammlungen (9. 20), welche
nach Ablauf der für die theilweiſe Erneuerung beſtimmten Pe-

riode und bevor noch die neuen Wahlen zur nächſten ordentli
chen Reichstagsſitzung erfolgt ſind, berufen werden, bilden die
Mitglieder der letzten ordentlichen Sitzung auch für die außer-
ordentliche Sitzung das Staatenhaus.

Artikel III.
10. Das Volkshaus beſteht aus den Abgeordneten des

deutſchen Volks.
11. Die Mitglieder des Volkshauſes werden fur das

erſte Mal auf 4 Jahre, demnachſt immer auf 3 Jahre gewahlt.
Die Wahl geſchieht nach den in dem Reichswahlgeſetz enthalte-
nen Vorſchriften.

Artikel IV.
12. Die Mitglieder des Reichstages beziehen ein gleich

mäßiges Tagegeld und Entſchädigung fur ihre Reiſekoſten. Das
Nähere beſtimmt ein Reichsgeſetz. Den Mitgliedern des
Reichstages werden die Tagegelder und Reiſekoſten aus der
Reichskaſſe gezahlt.

13. Die Mitglieder beider Häuſer können durch Jn-
ſtruktionen in ihrer parlamentariſchen Thatigkeit nicht gebun-
den werden.

14. Niemand kann gleichzeitig Mitglied beider Häuſer ſein.
Artikel V.

15. Zu einem Beſchluſſe eines jeden Hauſes des Reichs
tages iſt die Theilnahme von mindeſtens der Hälfte der geſetzli
chen Anzahl ſeiner Mitglieder und die einfache Stimmenmehr-
heit erforderlich. Jm Fall der Stimmengleichheit wird ein An-
trag als abgelehnt betrachtet.

J. 16. Wenn es ſich von der Erlaſſung ſolcher Geſetze
handelt, durch welche Einrichtungen und Maßregeln begründet
werden ſollen die der Kompetenz der Reichsgewalt nicht aus-
drücklich zugewieſen ſind (Abſchnitt von der Reichsgew. Art. XIII.
d. 57.), ſo iſt fur die Schlußabſtimmung eines jeden Hauſes
die Gegenwart von wenigſtens der Hälfte ſeiner Mitglieder und
unter dieſen eine Mehrheit von zwei Drittel der Stimmen er-
forderlich

d. 17. Das Recht des Geſetzvorſchlages, der Beſchwerde,
der Adreſſe und der Unterſuchung ſo wie der Anklage der Mi-
niſter, ſteht jedem Hauſe fur ſich zu.

9. 18. Ein Reichstagsbeſchluß kann nur durch die Ueber-
einſtimmung beider Häuſer giltig zu Stande kommen.

9. 19. Ein Beſchluß des Reichstags, welcher die Zuſtim-
mung des Reichsoberhaupts nicht erlangt hat, darf in derſelben
Sitzung nicht wiederholt werden. Jſt ein Beſchluß vom Reichs
tage in drei ordentlichen Sitzungen nach einander und nach
abermaliger Erwagung gefaßt worden, ſo wird er zum Geſetze,
auch wenn die Sanktion des Reichsoberhauptes nicht erfolgt, ſo
bald der Reichstag ſich ſchließt

Wenn es ſich um Erlaſſung, Aufhebung, Abänderung
oder Auslegung von Reichsgeſetzen handelt
den Wenn Landesfeſtungen zu Reichsfeſtungen erklärt wer

en.

Wenn Handels Schifffahrts- und Auslieferungsver
trage mit dem Auslande geſchloſſen werden, ſowie überhaupt
völkerrechtliche Verträge, inſofern ſie das Reich belaſten

Wenn nichtdeutſche Lander oder Landestheile dem deut-
ſchen Zollgebiete angeſchloſſen oder einzelne Orte oder Gebiets-
theile von der Zolllinie ausgeſchloſſen werden ſollen

Wenn deutſche Landestheile abgetreten oder wenn nicht
deutſche Gebiete dem Reiche einverleibt oder auf andere Weiſe
mit demſelben verbunden werden ſollen (Jſt in Form und
Jnhalt noch unvollſtändig.)

Artikel VI.
20. Der Reichstag verſammelt ſich jedes Jahr am Sitze

der Reichsregierung. Die Zeit der Zuſammenkunft wird vom
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Reichsoberhaupte bei der Einberufung angegeben inſofern nicht
ein Reichsgeſetz dieſelbe feſtſetzt. Außerdem kann der Reichs-
tag zu außerordentlichen Sitzungen jederzeit vom Oberhaupte
berufen werden.

21. Das Volkshaus kann durch das Reichsoberhaupt
aufgelöſt werden. Jn dem Falle der Auflöſung iſt der Reichs
tag binnen 3 Monaten wieder einzuberufen.

22. Die Auflöſung des Volkshauſes hat die gleichzeitige
Vertagung des Staatenhauſes bis zur Wiederberufung des
Reichstages zur Folge. Die Sitzungsperioden beider Häu-
ſer ſind dieſelben.

23. Das Reichsoberhaupt beſtimmt das Ende der
Sitzungsperiode des Reichstages.

Artikel VIl.
9. 24. Jedes der beiden Häuſer wählt ſeinen Praſiden-

ten und die Vicepraſidenten, ſowie die Schriftführer.
9. 25. Die Sitzungen beider Häuſer ſind offentlich. Die

Geſchäftsordnung eines jeden Hauſes beſtimmt, unter welchen
Bedingungen vertrauliche Sitzungen ſtattfinden können.

g. 26. Jedes Haus pruft die Vollmachten ſeiner Mitglie
der und entſcheider über ihre Zulaſſung.

9. 27. Jedes Mitglied leiſtet bei ſeinem Eintritt den Eid:
„Jch ſchwöre, die deutſche Reichsverfaſſung getreulich zu beob-
achten und aufrecht zu erhalten, ſo wahr mir Gott helfe!“

28. Jedes Haus hat das Recht, ſeine Mitglieder we-
gen unwürdigen Verhaltens im Hauſe zu beſtrafen und außer
ſten Falles auszuſchließen. Das Nähere beſtimmt die Geſchäfts
ordnung jedes Hauſes eine Ausſchließung kann nur dann aus-
geſprochen werden, wenn die Hälfte ſämmtlicher Mitglieder an
der Abſtimmung Theil nimmt und eine Mehrheit von zwei Drit-
teln der Stimmen ſich dafür entſcheidet.

29. Weder Ueberbringer von Bittſchriften noch über
haupt Deputationen ſollen in den Häuſern zugelaſſen werden.

9. 30. Jedes Haus hat das Recht, ſich ſeine Geſchafts-
ordnung ſelbſt zu geben, mit Ausnahme derjenigen Punkte,
welche die geſchaftlichen Beziehungen beider Häuſer zu einander
betreffen. Dieſe werden durch Uebereinkunft beider Häuſer ge-
ordnet.

Artikel VII.g. 31. Ein Mitglied des Reichstages darf wahrend der
Dauer der Sitzungsperiode ohne Zuſtimmung des Hauſes, zu
welchem es gehoört, wegen ſtrafrechtlicher Anſchuldigungen weder
verhaftet noch in Unterſuchung gezogen werden, mit alleiniger
Ausnahme der Ergreifung auf friſcher That.

9. 32. Jn dieſem letztern Falle iſt dem betreffenden Hauſe
von der angeordneten Maßregel ſofort Kenntniß zu geben. Es
ſteht demſelben zu, die Aufhebung der Haft oder Unterſuchung
bis zum Schluß der Sitzungsperiode zu verfügen.

9. 33. Dieſelbe Befugniß ſteht jedem Hauſe in Betreff
einer Verhaftung oder Unterſuchung zu, welche über ein Mit-
glied deſſelben zur Zeit ſeiner Wahl verhangt geweſen oder nach
dieſer bis zur Eröffnung der Sitzungen verhaängt worden iſt.

34. Kein Mitglied des Reichstages darf zu irgend ei
ner Zeit wegen ſeiner Abſtimmung oder wegen der in Aus-
übung ſeines Berufes gethanen Aeußerungen gerichtlich oder dis
ciplinariſch verfolgt, oder ſonſt außerhalb der Verſammlung zur
Verantwortung gezogen werden.

Artikel X.
9. 35. Die Reichsminiſter haben das Recht, den Verhand

lungen beider Häuſer des Reichstages beizuwohnen und von
denſelben gehort zu werden.

36. Die Reichsminiſter haben die Verpflichtung, auf
Verlangen jedes der Häuſer des Reichstages in demſelben zu
erſcheinen und Auskunft zu ertheilen.

9. 37. Die Reichsminiſter konnen nicht Mitglieder des
Staatenhauſes ſein.
H. 38. Wenn ein Mitglied des Volkshauſes im Reichs

dienſt ein Amt oder eine Beförderung annimmt, ſo muß es ſich
einer neuen Wahl unterwerfen; es behält jedenfalls ſeinen Sitz
im Hauſe, bis die neue Wahl ſtattgefunden hat.

Das Reichsoberhaupt.Artikel I.
H. 1. Die Würde des Reichsoberhaupts wird einem der

regierenden deutſchen Furſten übertragen. (Angenommen am
19. Jan. mit 258 gegen 211 Stimmen.)

9. 2. Das Reichsoberhaupt führt den Titel „Kaiſer der
Deutſchen (Angenommen am 25. Jan. mit 214 gegen 205
Stimmen.)

H. 3. Die Reſidenz des Kaiſers iſt am Sitze der Reichs
regierung. Wenigſtens während der Dauer des Reichstags wird
der Kaiſer dort bleibend reſidiren. So oft ſich der Kaiſer nicht
am Sitze der Reichsregierung befindet, muß einer der Reichs
miniſter in ſeiner unmittelbaren Umgebung ſein. Die Beſtim
mungen über den Sitz der Reichsregierung werden einem Reichs
geſetz vorbehalten.

4. Der Kaiſer bezieht eine Civilliſte, welche der Reichs
tag feſtſetzt.

5. Die Perſon des Kaiſers iſt unverletzlich. Der Kai-
ſer ubt die ihm übertragene Gewalt durch verantwortliche, von
ihm ernannte Miniſter aus.
G. G. Alle Regierungshandlungen des Kaiſers bedürfen zu
ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung von wenigſtens einem der
Reichsminiſter, welcher dadurch die Verantwortlichkeit ubernimmt.

7. Der Kaiſer uübt die voölkerrechtliche Vertretung des
deutſchen Reichs und der einzelnen deutſchen Staaten aus. Er
ſtellt die Reichsgeſandten und Konſuln an und führt den diplo-
matiſchen Verkehr.

8. Der Kaiſer erklärt Krieg und ſchließt Frieden.
(Angenommen mit 282 gegen 136 Stimmen.)

H. 9. Der Kaiſer ſchließt die Bündniſſe und Verträge
mit den auswärtigen Mächten ab und zwar unter Mitwirkung
des Reichstags, inſoweit dieſe verfaſſungsmäßig vorbehalten iſt.

d. 10. Alle Verträge nicht rein privatrechtlichen Jnhalts,
welche deutſche Regierungen unter ſich oder mit auswartigen
Regierungen abſchließen, ſind dem Kaiſer zur Kenntnißnahme,
und inſofern das Reichsintereſſe dabei betheiligt iſt, zur Beſtä
tigung vorzulegen.

d. 11. Der Kaiſer beruft und ſchließt den Reichstag er
hat das Recht, das Volkshaus aufzuloſen.

12. Der Kaiſer hat das Recht des Geſetzvorſchlags.
Er uübt die geſetzgebende Gewalt in Gemeinſchaft mit dem
Reichstage unter den verfaſſungsmäßigen Beſchrankungen aus.
Er verkündet die Reichsgeſetze und erlaäßt die zur Vollziehung
derſelben nöthigen Verordnungen.

J. 13. Jn Strafſachen, welche zur Zuſtaändigkeit des Reichs
gerichts gehören, hat der Kaiſer das Recht der Begnadigung
und Strafmilderung, ſowie der Amneſtirung. Das Verbot der
Einleitung oder Fortſetzung einer einzelnen Unterſuchung kann
der Kaiſer nur mit Zuſtimmung des Reichsminiſteriums erlaſ
ſen. Zu Gunſten eines wegen ſeiner Amtshandlung verur
theilten Reichsminiſters kann der Kaiſer das Recht der Begna
digung und Strafmilderung nur dann ausüben, wenn dasjenige
Haus, von welchem die Anklage ausgegangen iſt, darauf an
trägt. Zu Gunſten von Landesminiſtern ſteht ihm ein ſolches
Recht nicht zu.

14. Dem Kaiſer liegt die Wahrung des Reichsfriedens ob.



15. Der Kaiſer hat die Verfügung über die bewaffnete
Macht.2 16. Ueberhaupt hat der Kaiſer die Reichsgewalt in al-

len Angelegenheiten des Reichs nach Maßgabe der Reichsver-
faſſung. Jhm ſtehen als Träger dieſer Gewalt diejenigen Rechte
und Befugniſſe zu, welche in der Reichsverfaſſung der Reichs-
gewalt beigelegt und dem Reichstage nicht zugewieſen ſind.

Der Reichsrath.Artikel I.
9. 1. Der Reichsrath beſteht aus Bevollmächtigten der

deutſchen Staaten. Die Ernennung der Mitglieder des
Reichsrathes geſchieht durch die Regierungen der betreffenden
Staaten und Staatenverbände.

2. Der Reichsrath bildet ein begutachtendes Collegium.
Derſelbe tritt am Sitze der Reichsregierung zuſammen. Den
Vorſitz führt der Bevollmachtigte des größten deutſchen Staa-
tes, deſſen Regent nicht das Reichsoberhaupt iſt.

J. 3. Die Beſchlüſſe des Reichsrathes werden durch Stim-
menmehrheit gefaßt.

4. Die Reichsminiſter ſind berechtigt, den Sitzungen
des Reichsrathes beizuwohnen, oder ſich in denſelben durch
Kommiſſarien vertreten zu laſſen.

5. Dem Reichsrathe ſind die Geſetzentwürfe, welche die
Reichsregierung bei dem Reichstage einbringen will, zur Be-
gutachtung vorzulegen. Der Reichsrath hat ſein Gutachten bin-
nen einer jedesmal von der Reichsregierung zu beſtimmenden
Friſt zu erſtatten. Wird dieſe Friſt nicht eingehalten, ſo iſt die
Reichsregierung hierdurch an dem Einbringen des Geſetzent-
zourfs bei dem Reichstag nicht behindert.

6. Die Reichsregierung iſt befugt, in allen Fällen, in
welchen es ihr angemeſſen erſcheint, das Gutachten des Reichs-
raths einzuholen.

Gewähr der Reichsverfafſſung.
Artikel J.

J. 1. Bei jedem Regierungswechſel tritt der Reichstag,
falls er nicht ſchon verſammelt iſt, ohne Berufung zuſammen,
in der Art, wie er das letzte Mal zuſammengeſetzt war. Der
Kaiſer, welcher die Regierung antritt, leiſtet vor den zu einer
Sitzung vereinigten Häuſern des Reichstages einen Eid auf die
Verfaſſung. Der Eid lautet: „Jch ſchwöre, das Reich und die
Rechte des deutſchen Volks zu ſchirmen, die Reichsverfaſſung
aufrecht zu erhalten und ſie gewiſſenhaft zu vollziehen. So
wahr mir Gott helfe!“ Erſt nach geleiſtetem Eide iſt der Kai-
ſer berechtigt, Regierungshandlungen vorzunehmen.

J. 2. Die Reichsbeamten haben beim Antritt ihres Amtes
einen Eid auf die Reichsverfaſſung zu leiſten. Das Nähere be-
ſtimmt die Dienſtpragmatik des Reichs.

J 3. Die Verpflichtung auf die Reichsverfaſſung wird im
den Einzelſtaaten mit der Verpflichtung auf die Landesverfaſ-
ſung' verbunden und dieſer vorangeſetzt.

Artikel II.
4. Keine Beſtimmung in der Verfaſſung oder in den

Geſetzen eines Einzelſtaates darf mit der Reichsverfaſſung in
Widerſpruch ſtehen.

5. Eine Aenderung der Regierungsform in einem Ein
zelſtaate kann nur mit Zuſtimmung der Reichsgewalt erfolgen.
Dieſe Zuſtimmung muß in den fur Aenderungen der Reichs-
verfaſſung vorgeſchriebenen Formen gegeben werden. Ueber
Die Verantwortlichkeit der Reichsminiſter wird ein beſonderes
Reichsgeſetz erlaſſen.

Artikel III.
9. 6. Abanderungen in der Reichsverfaſſung können nur

durch einen Beſchluß beider Häuſer und mit Zuſtimmung des
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Reichsoberhauptes erfolgen. Zu einem ſolchen Beſchluſſe
bedarf es in jedem der beiden Häuſer der Anweſenheit von we-
nigſtens zwei Dritteln der Mitglieder, zweier Abſtimmungen,
zwiſchen welchen ein Zeitraum von wenigſtens 8 Tagen liegen
muß, und einer Stimmenmehrheit von wenigſtens zwei Dritteln
der anweſenden Mitglieder bei jeder der beiden Abſtimmungen.

Artikel IV.
H. 7. Jm Falle des Krieges oder Aufruhres können die

Beſtimmungen der Grundrechte über Verhaftung, Hausſuchung
und Verſammlungsrecht von der Reichsregierung oder der Re-
gierung eines Einzelſtaates fur einzelne Bezirke zeitweiſe außer
Kraft geſetzt werden jedoch unter folgenden Bedingungen:
1) Die Verfügung muß in jedem einzelnen Falle von dem Ge-
ſammtminiſterium des Reichs oder Einzelſtaates ausgehen 2)
Das Miniſterium des Reichs hat die Zuſtimmung des Reichs-
tags, das Miniſterium des Einzelſtaates die des Landtages,
wenn dieſelben zur Zeit verſammelt ſind, ſofort einzuholen.
Wenn dieſelben nicht verſammelt ſind, ſo darf die Verfugung
nicht länger als 14 Tage dauern, ohne daß dieſelben zuſam-
menberufen und die getroffenen Maßregeln zu ihrer Genehmi-
gung vorgelegt werden. Weitere Beſtimmungen bleiben einem
Reichsgeſetze vorbehalten. Fur die Verkündigung des Bela-
gerungszuſtandes in Feſtungen bleiben die beſtehenden geſetzlichen
Vorſchriften in Kraft.

Frankfurt a. M., d. 9. Februar Die „frankfur-
ter Zeitung theilt den Wortlaut der öſterreichiſchen Note
vom 4. Febr. 1849 mit, wie folgt:

„„Als im Frühlinge des verfloſſenen Jahres das nach engerer poli-
tiſcher Einigung ringende Nationalgefühl der Deutſchen in dem Verlangen
nach einer zeitgemäßen Umgeſtaltung der ſtaatlichen Verhaltniſſe des Va-
terlandes ſeinen Ausdruck fand, kamen die Fürſten Deutſchlands den Wün-
ſchen und Beſtrebungen ihrer Völker mit Bereitwilligkeit entgegen. Am
30. März beſchloß der Bundestag die Wahlen der Nationalvertreter einzu
leiten, deren Aufgabe es ſein ſollte, zwiſchen den Regierungen und dem
Volke das deutſche Verfaſſungswerk zu Stande zu bringen. Die Wahlen
fanden ſtatt, unbeirrt und ungehemmt in vollſter Freiheit. Bald trat
die Nationalverſammlung in Frankfurt zuſammen und begann das große
Unternehmen. Auf ihre Berathungen und Beſchlüſſe hat Oeſterreich nie
einen Einfluß zu üben verſucht. Der Standpunkt, welchen die kaiſerliche
Regierung an dem Tage einnahm, an welchem ihr Bevollmächtigter am
Dundesſitze den obenerwähnten Beſchluß unterzeichnete, iſt ſeither unwan-
delbar derſelbe geblieben. Treu der damals durch ganz Deutſchland zur
Geltung gelangten Anſicht, daß dem Wunſche Deutſchlands nach engerer
Einigung volle Rechnung zu tragen ſei, zugleich aber feſthaltend an dem
am 30. März in der Bundesverſammlung aufgefſtellten Grundſatze der Ver-
einbarung zwiſchen dem Fürſten und dem Volke, glaubte die Regierung
Sr. Majeſtät die Ergebniſſe der Berathun en der Volksvertreter zu Frank-
furt abwarten zu ſollen, um im Einklange mit den übrigen deutſchen Re
gierungen das große Werk der Wiedergeburt Deutſchlands auf eine nach al-
len Seiten hin befriedigende Weiſe zu vollenden. Die Regierung Sr. Ma-
jeſtät, welche immer fort fuhr, ihre Bundespflichten getreulich zu erfüllen,
nahm gleichfalls keinen Anſtand, die an die Stelle des Bundestags von
der Nationalverſammlung geſchaffene Centralgewalt anzuerkennen und da
durch thatſächlich zu beurkunden, wie bereit fie ſei, den durch die geſetzli-
chen Vertreter der deutſchen Nation ausgeſprochenen Wunſchen zu entſpre-
chen. Die neue Bundesbehörde wird mit billiger Rückſicht auf die ſchwie
rigen innern Verhältniſſe, nicht umhin können, zu bethätigen daß die Re
gierung Sr. Majeſtät ſelbſt unter dem äußerſten Drange der Ereigniſſe be-
fliſſen war allen Anforderungen zu genügen wenn ſolche nicht das Gebiet
der Geſetzgebung berührten. Aufmerkſam verfolgte das kaiſerliche Cabinet
die Berathungen der Nationalverſammlung, und gegenüber dem in Deutſch
land ausgeſprochenen Verlangen ſich über ſeine Anſichten zu erklären, mag
es nicht den Schein auf ſich laden als wolle es unter der Hülle einer
zweideutigen und zurückhaltenden Politik ſich verbergen. Die kaiſerliche
Regierung theilt in vollem Maße mit den deutſchen Volksſtämmen dies,
und jenſeits der öſterreichiſchen Grenzen das tiefgefühlte Bedürfniß der
Wiedergeburt Deutſchlands ſie erkennt hierzu mit ihnen in einem engern
Verbande der einzelnen Staaten die erſte Bedingung. Dieſen engern Ver-
band zu begründen, dieſe nähere Einigung und Verſchlingung herbeizufüh-
ren, iſt, ihrer Anſicht nach, die gemeinſame Aufgabe der Für-
ſten und Völker Deutſchlands. Weit entfernt, ſich auszu-
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ſchließen, iſt ſie vielmehr bereit Lzur ernſtlichen und
aufrichtigen Mitwirkung, vorausgeſetzt, daß es ſich
hier um Einigung, nicht um gänzliche Umſchmelzung
der beſtehenden Verhältniſſe handle
der verſchiedenen lebenskräftigen
Deutſchlands, und nicht um deren Aufhebung und
Vernichtung. Die Geſtaltung eines unitariſchen Staates er-
ſcheint dem kaiſerlichen Cabinette nicht ausführbar für Oeſterreich, nicht
wünſchenswerth für Deutſchland. Nicht ausführbar für uns, denn die
öſterreichiſche Regierung darf über der Stellung Oeſterreichs im Bunde,
die ihr gegenüber den nichtdeutſchen Beſtandtheilen der Monarchie zu
ſtehenden Rechte und Pflichten nicht vergeſſen. So wie ſie das Band,
welches die deutſchen und nichtdeutſchen Lande Oeſterreichs ſeit Jahr-
hunderten zuſammenhält, nicht löſen kann, ebenſowenig vermag ſie eine
einſeitige Aufhebung des deutſchen Bundesverhältniſſes zuzugeben, wel
ches einen weſentlichen Beſtandtheil der europäiſchen Verträge bildet.
Aber ein ſolcher einheitlicher Staat erſcheint uns auch nicht wünſchens-
werth für Deutſchland, denn er würde nicht nur die mannigfach geſtal-
teten Bedürfniſſe, die nächſten moraliſchen und materiellen Jntereſſen,
die Ueberlieferungen der Vergangenheit und die Anſprüche auf die Zu
kunft auf das vielfältigſte und tiefſte verletzen, ſondern auch der mit
Sehnſucht herbeigewünſchten und mit Eiferſucht bewachten Entwicke-

um Wahrung
organiſchen Glieder

in den Weg treten. Man wende dagegen nicht ein
einheitlicher Staat nicht beabſichtigt werde, daß es ſich ja um einen
Bundesſtaat handle. Wir können jene Behauptung und dieſe Benen-
nung hiefür gleich wenig gelten laſſen. Die Majorität der National-
verſammlung hat ſich entſchieden für das Programm des Hrn. Mini-
ſters v. Gagern ausgeſprochen. Dieſes Programm ſollte es verwirk-
licht werden können, würde den ſogenannten engeren Bundes
ſtaat, d. h. jenen von uns eben angedeuteten einheitlichen Staat be-
gründen, gleichviel, ob der Schwerpunkt in Frankfurt bliebe, oder nach
einem andern Theile Deutſchlands verlegt würde. Von welchem Stand-
punkte auch ein ſolches Unternehmen betrachtet wird, es zeigt nach al-
len Seiten große, unüberwindliche Schwierigkeiten. Für Deutſchland,
weil, wenn wir nicht ſehr irren, den einzelnen Gliedmaßen, der Ge-
ſchichte und den Bedürfniſſen der Gegenwart entgegen jedes ſelbſtſtän-

daß ein ſolcher

dige Leben entzogen und nach einem künſtlich geſchaffenen Brennpunkte der königlich preußiſchen Regierung konnte jedoch nicht in vollem Maße
übertragen würde für Oeſterreich, weil es uns entweder aus dem neuen
Deutſchland gänzlich ausſchließen, oder den Verband zwiſchen den deutſchen
Erblanden und den nichtdeutſchen Beſtandtheilen löſen, d. h. factiſch die 88.
2 u. 3 des Verfaſſungsabſchnittes über das Reich ins Leben rufen würde.
Man erinnert ſich, daß letztere in ganz Oeſterreich einſchließlich der deut
ſchen Lande mit einem Schrei des Unwillens aufgenommen und in der
Paulskirche ſelbſt von vielen öſterreichiſchen Rednern und beſonders von

r

deutſchen und nichtdeutſchen Theile der Monarchie einerſeits, und anderer
ſeits dieſer und des übrigen Deutſchlands ein innerer Widerſpruch nicht ob
waltet, verkennt die Regierung zwar keineswegs die Schwierigkeit einer in
nern Vereinigung, aber ſie zweifelt nicht, will man nur unbefangen und
ohne Nebenanſicht das Werk vollbringen, an einer glücklichen Löſung der
großen Aufgabe. Der kaiſerlichen Regierung ſchwebt ein nach
Außen feſtes und mächtiges, im Jnnern ſtarkes und freies,
organiſch gegliedertes und doch in ſich einiges Deutſchland
vor. Wir gehen hierbei von der Anſicht aus daß je ſchärfer die Scheide
linie gezogen wird zwiſchen den dem geſammten Deutſchland gemein-
ſamen Jntereſſen und denen der einzelnen Theile, deſto ſicherer wird
einem Vorwalten der Sonderintereſſen vorgebeugt, deſto weiter die GLenz-
marke des großen Reichs ausgeſteckt. Auf dem betretenen Wege würde
man ſtatt zur Einheit Deutſchlands zunächſt zur Nothwendigkeit gelangen,
Oeſterreich, die erſte deutſche Macht, auszuſchließen und die künftigen Be
ziehungen zu uns denen zu den Niederlanden und Dänemark gleichzuſtellen.
Auf der von der kaiſerlichen Regierung in Ausſicht zu ſtellenden Grund
lage finden alle deutſchen Staaten und alle ihre außerdeut-
ſchen Landestheile Platz. Nicht eine gegenſeitige Beeinträchtigung,
nicht einen Racenkampf befürchtet die kaiſerliche Regierung als die Wir-
kung der näheren Berührung zwiſchen Deutſchland und Oeſterreichs nicht

er u. deutſchen Provinzen vielmehr erkennt ſie hierin nach beiden Seiten hinlung der ſtaatlichen und perſönlichen Freiheit der Deutſchen hemmend ſ beine Quelle unermeßlicher Vortheile. Allerdings ſtehen der Ausführung
dieſes Gedankens große, aber wie uns ſcheint, nicht unüberwindliche Hin
derniſſe entgegen. Ein ſtufenweiſer Gang, der beginnt mit dem aufrichti-
gen Willen, ſich anzunähern, und allmälig übergeht zum wirklichen engen
Verbande, gehört nicht in das Reich der Träume. Durchdrungen von der
Ueberzeugung daß ein wirklich einiges Deutſchland nur geſchaffen werden
kann, wenn Oeſterreich und Preußen bei dem Baue Hand in Hand gehen,
war unſere erſte und vornehmſte Sorge, nach Berlin unſere Anſichten mit
zutheilen. Wir gingen hierbei mit voller Aufrichtigkeit und ohne die Ab-
ſicht voran, Oeſterreich an der Leitung der deutſchen Angelegenheiten einen
größern Antheil zuzuwenden, als ihm ſeine Stellung als erſte deutſche und
als europäiſche Großmacht thatſächlich und vertragsmäßig bisher geſichert
hat. Zugleich wurde vorgeſchlagen, das Werk der Vereinbarung in Frank-
furt gemeinſam mit den Fürſten, und zwar zunächſt mit den Königen
Deutſchlands zu beginnen. Die beabſichtigte vorläufige Verſtändigung mit

erzielt werden. Wir betreten daher, ſtatt, wie wir gewünſcht hätten, in
Gemeinſchaft mit Preußen nun allein den Weg der Vereinbarung mit
Frankfurt. Se. Maj. der Kaiſer und allerhöchſt deſſen Regierung beglei-
ten die der Erſtarkung und Einigung Deutſchlands gewidmeten Beſtrebun-
gen mit ihren aufrichtigen Wünſchen. Sie ſind hierbei zur Mitwirkung

bereit ſoweit es die eigenthümlichen Verhältniſſe der Monarchie geſtatten.

dem jetzigen Miniſterpräſidenten in, der 103. Sitzung die gegen jene Paragra
phen ſprechenden Gründe und Bedenken hervorgehoben wurden. Alſo Aus-
ſchließung der deutſchen Lande Oeſterreichs, mit andern Worten Ver-
ſtümmlung Deutſchlands oder aber Löſung der ſo innig verbunde-
nen und unter einander verwachſenen Beſtandtheile Oeſterreichs,
welche fortan nur mehr der dünne Faden der Perſonalunion zuſammen-
halten ſoll. Dies ſind die beiden Endpunkte, zu welchen die Begründung
des ſogenannten Bundesſtaats der eben alles andere eher als ein Bun-
desſtaat iſt Deutſchland und Oeſterreich mit folgerichtiger Nothwendig-
keit führen müßte. Die Pflicht der Selbſterhaltung als Deutſche nicht
minder denn als Oeſterreicher, beſtimmtzuns in gleicher Weiſe, ſolche Be
ſtimmungen abzulehnen. Wir wiederholen es, Oeſterreich und Deutſchland
würden hierdurch in ihrer Entwickelung nicht gefördert, ſondern geſchwächt
und bloßgeſtellt, in ihrem innern ſtaatlichen Leben tief, vielleicht unheilbar
verwundet denn wie wir an einem andern Orte zu äußern veranlaßt wa
ren: „nicht in dem Zerreißen der öſterreichiſchen Monarchie liegt die Größe,
nicht in ihrer Schwächung die Kräftigung Deutſchlands Oeſterreichs Fort
beſtand in ſtaatlicher Einheit iſt ein deutſches wie ein europäiſches Bedürf-
niß.“ Von der Anſicht durchdrungen, daß zwiſchen den ſo vielſach ver
ſchlungenen, wenn auch manchmal ſcheinbar divergirenden Jntereſſen der

See mee

Sie hoffen und wünſchen, daß die heutige Eröffnung in und außerhalb der
Paulskirche günſtige Aufnahme finden, und jedenfalls die Aufrichtigkeit
und die Bereitwilligkeit Oeſterreichs in vollem Maße gewürdigt werde.
Gern geben wir uns der Erwartung hin, daß der Weg der Verſtändigung
nicht abgeſchnitten werde durch die jüngſten Beſchlüſſe der Verſammlung,
durch jene unter dem Eindrucke erfolgten Abſtimmungen, daß es ſich eigent
lich um mehr und um anderes handle, als die zur Schlußfaſſung vorgeleg-
ten Anträge mit Worten ausſprachen. Gerne erwarten wir, daß wenn
die von der Verſammlung zu beſchließende Verfaſſung den deutſchen Re
gierungen zur Vereinbarung vorliegen wird, eine nach allen Seiten hin
befriedigende Verſtändigung erzielt werden könne. Welche Phaſen aber
auch das Vereinbarungswerk noch durchlaufen ſollte, eines ſteht hierorts
feſt, daß Se. Maj. der Kaiſer und allerhöchſtdeſſen Regierung in der Be
gründung eines einheitlichen Centralſtaates den Keim unheilvoller Spal-
tungen erkennen müßten, den Anlaß zur Zerſplitterung und nicht zur Eini-
gung Deutſchlands. Gegen eine Unterordnung Sr. Maj. des
Kaiſers unter die von einem andern deutſchen Fürſten ge-
handhabte Centralgewalt verwahren ſich Se. Maj. der
Kaiſer und allerhöchſtdeſſen Regierung auf das Feierlichſte.
Sie ſind dies ſich, Sie ſind es Oeſterreich, Sie ſind es
Deutſchland ſchuldig.“
Se

Bekanntmachungen.
Nothwendiger Verkauf

beim

Königl. Preuß. Land u. Stadt-
gerichte zu Halle a. d. S.

Die hier in der großen Ulrichsſtraße und
der Dachritzzaſſe sub Nr. 17 und 18 bele-

din ungen

11 ſollen

mer Nr. 6,

helm Troitzſch gehörigen Grundſtücke,
nach der, nebſt Hypothekenſchein und Be

in der Regiſtratue einzuſehen-
den Taxe abgeſchäht auf 8162 7 dung mit den Trompetern vom Wohll.

am 23. Juni 1849 Vormittags 11 Uhr
an ordentlicher Gerichtsſtelle hierſelbſt, Zim

vor dem Deputitten Herrn
Land und Stadtgerichts- Rath Stecher

genen, dem Seller meiſter Friedrich 4 meiſtbietend verſteigert werden.

ärig Kommenden Sonnabend, den 17. Fe
bruar, Abends 7 Uhr beabſichtigt die hie
ſige „vereinigte Liedertafel“ in Verbin-

12ten Huſaren-Regimente im Schmidt-
ſchen Saale allhier ein J
eert und demnächſt einen Ball zu ver
anſtalten, wozu freundlichſt einladet
Burg bei Reideburg, den 13. Febr. 1819.

der Vorſtand.

e

t
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Nothwendiger Verkauf. Weh rntrimonialgericht zu Dehlitz Die bei dem Dorfe Roitzſch gelegenea an der le b g Windmühlen-Beſitzung des Mullers Frie
drich Gottlieb Turich daſelbſt, unterNachfolgende, dem Bernhardt Nebe Fr. 28 im Hypothekenbuche uſerecen

und ſeiner Frau Leopoldine Philip und auf 1920 5 abgeſchaätzt, ſoll auf
pine Wilbelmine geb. Wachsmuth den 25. April d. J. Vormittags 11 Uhr
zu Stößwis gehörige Grundſtücke, als: n Gerichtsſtelle in Roitzſch ſubhaſtirt
51) das daſelbſt belegene, unter No. 1 des werden.
alten Brandkataſters und Hypothekenbu Die Taxe und der neueſte Hypotheken

ches eingetragene Mühlengut, an Wohn ſchein können an Gerichtsſtelle und in un
haus, Wirthſchaftsgebäuden, 2 Mahl- ſerer Regiſtratur eingeſehen werden.
gängen und ſonſtigem Zubehör, wozu Zörbiäg, den 29. December 1848.
pertinentialiter gehören: Das Patrimonialgericht Roitzſch,
a) ein Viertellandes Feld in Stößwi Manny'ſchen Antheils.

ter Flur, Dietze.b) ein Viertellandes Feld in derſelben
Flur, und Junge Madchen, welche das Putzma-o) ein Viertellandes Feld in derſelben chen gründlich erlernen wollen, können ſich
Flur, nebſt einem dazu gehörigen Wie melden bei

ſenfleckchen, Bertha Saataxirt zuſammen auf 5850 7 20 10 h 8,
2) folgende Wandeläcker in Klingö e Strohhüte zum Moderniſiren, Waſchen

rener Flur, und Bleichen werden von jetzt an angea) eine Achtel Hufe Feld im Magsfelde, nommen in der Putzhandlung von
sub Nris. 37, 65 u. 115 des Flur Bertha Saatz, Leipzigerſtraße Nr. 301.buchs, taxirt 239 12 6 h tz, pzigerſtraß

b) eine Viertel- Hufe Feld, sub Nris.
4994 und 245, ihbid. taxirt 627
10 10e) eine Achtel-Hufe Feld, sub Nris. 42,
171 u. 173, ibid. taxirt 320 und

d) eine Achtel Hufe Feld, sub Nris. 54,
10i und 204, ibid. taxirt 274
10

zufolge der nebſt Hypothekenſcheinen und
Bedingungen in der Regiſtratur zu Lützen
ein zuſehenden Taxen, ſollen auf

den 12. Mai 1849 Vormit- Gereinigter Branntwein 45 Pro-
tags 9 Uhr cent nach Trailles, die 180 Qt. à 13

im Gaſthofe zu Stößwitz ſubhaſtirt bei Hugo Schale in Halle und

werden. Trotha.

Leipzigerſtraße Nr. 301.

400, 600, 150 und 3000 ſind ſo-
fort auszuleihen durch den Juſtiz-Commiſ-
ſar Wilke.

Fur ein hieſiges Deſtillations-, Wein-
und Materialgeſchäft wird zu Oſtern ein
mit den nöthigen Schulkenntniſſen verſehe-
ner junger Menſch als Lehrling geſucht.
Das Nähere bei Herrn C. A. Pohl-
mann jun.
er S S

re T

Gebauerſche Buchdruckerei.

Bekanntmachung.
Wer an dem Deubold'ſchen Gute

in Mötzlich noch etwas zu fordern hat,
muß ſich in Zeit von 14 Tagen von jetzt
ab melden.

Mötzlich, den 12. Febr. 1849.
W. Deubold.

Am 11. Februar d. J. Nachmittags
3 Uhr ſollen im hieſigen Gaſthofe die dem
Herrn Juſtizrath Schuſter allhier zuge-
hörigen Weinberge in hieſiger Flur, unter
den im Termin bekannt zu machenden
Bedingungen öffentlich an den Beſtbie-
tenden im Einzelnen oder auch nach Be-
finden im Ganzen, verkauft werden, und
werden daher hiermit Kaufluſtige einge-
laden.

Seeburg, den 27. Januar 1849.
Vetterlein.

FamilienNachrichten.
Verlobungs- Anzeige.

Als Verlobte empfehlen ſich:
Jda Otto,

Friedrich Baron, Lehrer.
Kötzſchlitz und Horburg.

u SS ne TrTo- n
Todes- Anzeige.

Geſtern Abend 8 Uhr verſchied ganz
ſanft nach einem langen harten Kranken-
lager mein guter innig geliebter Mann,
der Hauptmann a. D. Friedrich Wil-
helm Biſchoff, in einem Alter von 47
Jahren. Dies theilnehmenden Freunden
und Bekannten ſtatt jeder beſonderen Mel-
dung.

Halle, den 12. Februar 1849.
Minna Biſchoff, geb. von Schmid.
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